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VORBEMERKUNGEN 

Diese Ausarbeitung enthält: 
 
• Begründung 
• Umweltbericht 
• Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften 
• Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10a Abs. 1 BauGB 
 
 
Die verwendeten Rechtsgrundlagen sind in der jeweils derzeit gültigen Fassung: 
 
• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 
• Landesplanungsgesetz (LplG) vom 10.07.2003 
• Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
• Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 
• Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 
• Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18.12.1990 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 
• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18.03.2021 
• Naturschutzgesetz Baden-Württemberg (NatSchG) vom 23.06.2015 
• Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg (KSG BW) vom 23.07.2013 
• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17.05.2013 
• Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung) (16. BImSchV) vom 12.06.1990 
• Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) vom 14.12.2004 
 
 
Gemäß Anlage 1 Ziffer 18 UVPG ist eine allgemeine Vorprüfung notwendig. Da jedoch ein 
Umweltbericht erstellt wird, entfällt gemäß § 50 Abs. 1 UVPG die vorgeschriebene Vorprü-
fung. 
 
 
Die Verfahrensschritte gemäß BauGB zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes sind: 
 
• Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB) 
• Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 
• Bekanntmachung (§ 10 Abs. 3 BauGB) 
 
Hinweis: Es liegt kein wichtiger Grund vor, weshalb die Frist gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 

Abs. 2 BauGB angemessen verlängert werden müsste, da die Planung weder 
besonders komplizierte Sachverhalte noch sehr komplexe Untersuchungen be-
inhaltet. 

 
 
Für Bebauungspläne ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 
der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht 
beschrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a BauGB einen ge-
sonderten Teil der Begründung. Im Umweltbericht wird auch die Eingriffsregelung nach § 1a 
BauGB in Verbindung mit §§ 15 ff. BNatSchG behandelt. Weiter gehen die Vorschriften zum 
europäischen Habitatschutz Natura 2000 und zum Artenschutz sowie die umweltrelevanten 
Erkenntnisse von Fachgutachten mit ein. Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 
7 BauGB werden anhand folgender Schutzgüter untersucht: 
 
• Mensch 
• Tiere und Pflanzen 
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• Boden 
• Fläche 
• Wasser 
• Klima und Luft 
• Landschaft 
• Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Der Umweltbericht wird im Zuge der einzelnen Verfahrensschritte zur Erstellung eines Be-
bauungsplanes ergänzt. 
 
 
Weitere Fachgutachten finden sich unter Kapitel U.6.3 „Fachgutachten“. 
 
• Schallimmissionsprognose 
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BEGRÜNDUNG 

B.1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes 

Die Bevölkerungsentwicklung in Wolpertshausen ist signifikant ansteigend. Die Nachfrage 
nach Wohnraum und attraktivem Bauland ist merklich vorhanden. Aufgrund eines anhalten-
den Bedarfs vor allem an Wohnbauflächen, wird die vorhandene Bebauung „Herrenweg“ er-
weitert. Diese Erweiterung ist Teil eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes, das auch den 
westlich angrenzenden Bebauungsplan „Herrenweg II, 1. Änderung“ umfasst. Dieser konnte 
aufgrund der Flächenverfügbarkeit schon früher Rechtkraft erlangen, wurde jedoch hinsicht-
lich der Erschließung noch zurück gestellt, um ihn aus Kostengründen zusammen mit der 
vorliegenden Planung umzusetzen. 
 
Die ersten Entwurfsplanungen zu diesem Gebiet stammen aus dem Jahr 2007. Aufgrund der 
angrenzenden Nutzungen (vor allem der Tierverladebereich der Bäuerlichen Erzeugerge-
meinschaft im Südosten) ist für die Ausweitung eines Wohngebietes die Errichtung einer 
Lärmschutzwand unerlässlich. 
 
Der Bebauungsplan „Lederer, 1. Änderung“ trat am 25.05.2018 in Kraft und grenzt im Süden 
an den vorliegenden Bebauungsplan. Die städtebaulichen, gestalterischen Ziele werden von 
diesem weitestgehend in den vorliegenden Bebauungsplan übernommen. 
 
Das Verfahren wurde bereits im Jahre 2019 eingeleitet, die öffentliche Auslegung gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB erfolgte jedoch erst im Juni 2021 was an der schwierigen Grundstücksituation 
und eines großen Abwassersammlers, der durch das Gebiet verläuft, lag. 
Mit der Verlängerung des § 13b BauGB im Zuge des Baulandmobilisierungsgesetzes vom 
23.06.2021 wurde es möglich, für die Aufstellung des Bebauungsplanes - im Sinne der drin-
genden Schaffung von Wohnraum - das Verfahren nach § 13b BauGB zu wählen. Somit 
wurde das Bebauungsplanverfahren von einem „Regelverfahren“ nach der Öffentlichen Aus-
legung in ein Verfahren nach § 13b BauGB gewechselt. Die öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB wurde daher im Oktober 2021 wiederholt. Da die Gemeinde jedoch noch 
nicht alle notwendigen Unterschriften hatte, konnte das Verfahren nicht zum Abschluss ge-
bracht werden. Inzwischen hatte das Bundesverwaltungsgericht in einem richtungsweisen-
den Urteil die Anwendung des Verfahrens nach § 13b BauGB als nicht europakonform ein-
gestuft. Daher ist die Gemeinde gezwungen den Bebauungsplan nun doch im „Regelverfah-
ren“ durchzuführen. Hierzu wird die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wieder-
holt. 
 
 

B.2. Städtebauliche Konzeption 

Für dieses Planungsgebiet wurden schon in früheren Jahren verschiedene Bebauungsstu-
dien entworfen. Diese Studien werden übernommen und gliedern sich an die bestehenden 
Bebauungspläne an, um eine städtebaulich homogene Überbauung zu ermöglichen. 
 
Die Planungsrechtlichen Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften werden vom Bebau-
ungsplan „Lederer, 1. Änderung“ übernommen. Unterschiede werden zum einen darin be-
stehen, dass im neuen Planungsgebiet je Doppelhaushälfte nur eine Wohnung zulässig sein 
wird. Zum anderen sind die zulässigen Gebäudehöhen, Dachformen und Dachneigungen an 
den aktuellen Stand angepasst. 
 
Nach der Öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) im Zuge des Verfahrens gemäß § 13b 
BauGB (18.10. bis 18.11.2021) wird ein kleiner Teilbereich aus der bisherigen Planung her-
ausgenommen. Dieser Teilbereich wird in einem separaten Verfahren „Raiffeisenstraße, Er-
weiterung“ überplant, da er das vorhandene Dorfgebiet erweitern soll. Die Lärmschutzwand, 
die für einen Vollzug des vorliegenden Wohngebietes notwendig ist, bleibt im Geltungsbe-
reich enthalten. 



8 BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN „HERRENWEG III“ IN WOLPERTSHAUSEN 

SATZUNGSBESCHLUSS 23.11.2023 
INKRAFTTRETEN 08.12.2023 

B.3. Geltungsbereich und Flächenbedarf 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist auf der nächsten Seite dargestellt. Die Ge-
samtfläche beträgt ca. 1,49 ha. Diese verteilt sich folgendermaßen: 
 
• Bruttobauflächen 1,02 ha 68,5 % 

- Bauflächen 0,98 ha 65,8 % 
- private Grünflächen 0,04 ha 2,7 % 

• Öffentliche Grünflächen 0,19 ha 12,7 % 
• Verkehrsflächen 0,28 ha 18,8 % 
 
 

B.4. Dichte- und Bedarfsberechnung 

B.4.1 Dichteberechnung 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,49 ha. Es werden dabei 14 Bauplätze für 
Wohnhäuser geschaffen. Durch die Zulässigkeit von 2 Wohnungen je Einzelhaus bzw. 1 je 
Doppelhaushälfte ist von einer maximalen Auslastung von 27 Wohnungen auszugehen. Da 
es sich jedoch um einen Maximalwert handelt wird von einer durchschnittlichen Belegung 
von 1,5 Wohnungen je Einzelhaus (insgesamt 18) und 3 Wohnungen für die Doppelhäuser 
ausgegangen. Insgesamt werden somit im Gebiet 21 Wohnungen geschaffen. 
 
Bei einer Belegungsdichte von 2,4 Personen pro Haushalt (Stand: 2022) kann im Gebiet von 
einer rechnerisch maximalen Belegung von 51 Bewohnern ausgegangen werden. Dies ent-
spricht einer maximalen Dichte von 34 Einwohnern je Hektar. Die Mindestvorgaben von min-
destens 40 Einwohnern je Hektar werden unter der Betrachtung des gesamten Geltungsbe-
reiches zwar nicht erreicht, allerdings ist die Unterschreitung auch der Tatsache geschuldet, 
dass der Geltungsbereich die bestehende Raiffeisenstraße (ca. 0,1 ha) sowie eine ange-
messene Eingrünung (0,19 ha öffentliche Grünfläche) zum Außenbereich im Norden bein-
haltet. Nach Abzug dieser Flächen ergibt sich eine Dichte von 42 Einwohnern je Hektar. Das 
„herausrechnen“ der Verkehrsfläche ist schlüssig, da die vorhandene Raiffeisenstraße ledig-
lich erneuert wird. Der Verkehrsflächenanteil ist auch für das Gebiet mit 18,8 % relativ hoch. 
Auch ist die Eingrünung im Norden mit einer gesamten Breite von fast 20,0 m überdurch-
schnittlich viel. 
 
 

B.4.2 Bedarfsberechnung 

Aufgrund der in Kapitel B.1 „Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes“ dargestellten Ent-
wicklung stehen immer weniger Wohnbauflächen zur Verfügung, um den örtlichen Bedarf an 
Wohnbaufläche zu decken. Aufgrund der Verkaufszahlen der letzten Jahre, ist von einem 
plötzlichen Rückgang nicht auszugehen. 
 
Wolpertshausen hat aktuell 2.405 Einwohner (Stand: 1. Quartal 2023). Ausgegangen wird 
von einer Eigenentwicklung von 0,3 % im Jahr. Da es sich hierbei um eine mittelfristige Pla-
nung handelt geht man von einer 10 jährigen Bedarfsentwicklung im Ergebnis aus. Die Min-
dest-Bruttowohndichte beträgt 40 Einwohner pro Hektar, welche (wie im Kapitel B.4.1 
„Dichte“ ausführlich dargestellt) eingehalten wird. Somit ergibt sich für die Gemeinde Wol-
pertshausen lediglich aus dem Eigenbedarf heraus ein zukünftiger Flächenbedarf für Sied-
lungsfläche von ca. 1,8 ha. Dabei ist ein Bevölkerungswachstum durch Zuzug nicht berück-
sichtigt. 
 
 Einwohner 

31.03.2023 
Eigenentwicklung 
3 % in 10 Jahren 

Bruttowohndichte 
EW / ha 

Wohnbauflächenbedarf 
in ha in 10 Jahren 

Wolpertshausen 2.405 72 EW 40 1,8 
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Bild 1: Geltungsbereich, 1:2.500 

 



10 BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN „HERRENWEG III“ IN WOLPERTSHAUSEN 

SATZUNGSBESCHLUSS 23.11.2023 
INKRAFTTRETEN 08.12.2023 

B.5. Übergeordnete Planungen 

B.5.1 Regionalplan 

In der Raumnutzungskarte zum Regionalplan „Heilbronn-Franken 2020“ ist das Plangebiet 
als bestehende Siedlungsfläche für Wohnen und Mischgebiete dargestellt. Regional bedeut-
same Flächen werden durch die Aufstellung des Bebauungsplanes nicht tangiert. 
 
 

B.6. Kommunale Planungsebene 

B.6.1 Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan „Ilshofen-Vellberg 2002, 2. Fortschreibung“ ist der Gel-
tungsbereich als gemischte Baufläche und Wohnbaufläche dargestellt. 
 
 

B.6.2 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan von Wolpertshausen bzw. der „GVV Ilshofen-Vellberg“ stammt aus 
dem Jahr 2003 und wurde von Dipl.-Ing. Matthias Peitz erstellt. 
 
Im Landschaftsplan ist der betreffende Bereich im Bestandsplan als Wohnbaufläche, Inten-
sivwiese sowie Grünfläche definiert. Des Weiteren sind vereinzelt Bäume dargestellt. Im 
Maßnahmenplan ist für den Geltungsbereich nichts verzeichnet. Unmittelbar südwestlich an-
grenzend ist eine geplante Siedlungserweiterung dargestellt. Nordöstlich der Fläche ist die 
Öffnung bzw. naturnahe Umgestaltung eines verdolten Fließgewässerabschnittes verzeich-
net. 
 
 

B.6.3 Angrenzende Bebauungspläne 

Folgende Bebauungspläne grenzen an den Geltungsbereich an: 
 
• „Herrenweg II, 1. Änderung“, in Kraft getreten am 04.03.2022 
• „Lederer, 2. Änderung“, in Kraft getreten am 23.12.2022 
• „Raiffeisenstraße“, in Kraft getreten am 19.08.1994 
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Bild 2: Regionalplan "Heilbronn-Franken 2020", 1:20.000 

 
 

 
Bild 3: Flächennutzungsplan " Ilshofen-Vellberg, 2. Fortschreibung ", 1:10.000 
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Bild 4: Landschaftsplan "GVV Ilshofen-Vellberg", 1:10.000 

 
 

 
Bild 5: Luftbild, 1:2.500 
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B.7. Planungsrechtliche Festsetzungen 

B.7.1 Art der baulichen Nutzung 

In Angrenzung an die bestehenden Wohnbebauungen soll die Planung dem Wohnen die-
nen. 
 
Aus städtebaulichen Gründen wird der Katalog der zulässigen Nutzungen im Allgemeinen 
Wohngebiet eingeschränkt. Diese sind im Folgenden fett dargestellt und allgemein bzw. 
ausnahmsweise zugelassen (die nicht fett markierten Nutzungen sind somit unzulässig). 
 
Festgesetzt wird ein Allgemeines Wohngebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung. 
 
(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen 
 
(2) Zulässig sind 
 

1. Wohngebäude, 
2. Die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
3. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke. 
 
(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden 
 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
3. Anlagen für Verwaltungen, 
4. Gartenbaubetriebe, 
5. Tankstellen. 

 
Die ausnahmsweise zulässigen Arten der Nutzung Nr. 1, 3 bis 5 sind aufgrund der vorhan-
denen Strukturen auch ausnahmsweise nicht zulässig. 
 
Hinweis: Hinsichtlich der Geräuschimmissionen durch die nördlich gelegene Autobahn 

siehe Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde im Kapitel U.7.9 
„Immissionsschutz“. Eine Berücksichtigung der passiven Schallschutzmaßnah-
men wird empfohlen. 

 
 

B.7.2 Maß der baulichen Nutzung 

In der vorliegenden Planung wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 festgesetzt. Eine 
Überschreitung dieses Wertes wird auch ausnahmsweise nicht zugelassen. Allerdings wer-
den Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen nicht als Versiegelungsfläche angerechnet. 
Diese, entsprechend der in der BauNVO festgehaltenen Obergrenze, ermöglicht eine sinn-
volle Ausnutzung der Baugrundstücke. 
 
Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl wie auch einer Zahl der Vollgeschosse ist für 
die vorliegende Planung nicht erforderlich. Die Gebäudekubatur kann durch GRZ und maxi-
male Außenwand- und Firsthöhe sowie Gebäudehöhe in ausreichenden Maß begrenzt wer-
den. 
 
Zur zeitgemäßen Änderung und Anpassung an den heutigen Standard darf die Außenwand-
höhe der Gebäude folgende Maße allgemein nicht überschreiten: 6,30 m. Ebenso gilt eine 
höhere max. Firsthöhe bzw. Gebäudehöhe, gemessen an der Erdgeschossfußbodenhöhe. 
Diese darf 9,0 m nicht überschreiten. 
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B.7.3 Nebenanlagen 

Nebenanlagen entsprechend §14 BauNVO sind – soweit als Gebäude (Gartenlaube, Gerä-
teschuppen) vorgesehen – in den nicht überbaubaren Grundstücksflächen nur bis 40 m3 um-
bauten Raum zulässig. 
 
 

B.7.4 Bauweise 

Gemäß Planeinschrieb sind im Plangebiet Einzel- und Doppelhäuser mit einer Gesamtlänge 
von max. 20 m zulässig. Festgesetzt ist eine offene Bauweise. 
 
 

B.7.5 Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) 

Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche bis zu einer Entfernung von 3,50 m zur Straßenbegrenzungslinie zuläs-
sig, nicht jedoch in den festgesetzten Grünflächen. Die Stellplätze und die Garagenzufahrten 
sind mit wasserdurchlässigen Belägen wie Rasengittersteinen oder ähnlichem auszuführen. 
 
 

B.7.6 Zahl der Wohnungen 

Die Zahl der Wohnungen wird aus städtebaulichen Gründen auf zwei Wohnungen je Einzel-
haus und auf eine Wohnung je Doppelhaushälfte beschränkt. 
 
 

B.7.7 Lärmschutzvorkehrung 

Gegenüber der östlich am Planungsgebiet angrenzenden Betriebes der „Bäuerlichen Erzeu-
gergemeinschaft Schwäbisch Hall“ ist aus betrieblichen Gründen vom Gewerbetreibenden 
eine Lärmschutzvorkehrung zu errichten. Diese Lärmschutzmaßnahme soll in Form einer 
Lärmschutzwand gemäß Schallimmissionsprognose aus Kapitel U.6.3.1 realisiert werden. 
 
Hinweis: Hinsichtlich der Geräuschimmissionen durch die nördlich gelegene Autobahn 

siehe Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde im Kapitel U.7.9 
„Immissionsschutz“. Eine Berücksichtigung der passiven Schallschutzmaßnah-
men wird empfohlen. 

 
 

B.7.8 Versorgungsanlagen und –leitungen 

Die oberirdische Führung von Niederspannungsleitungen führt zu einer Beeinträchtigung 
des Ortsbildes und ist aus diesem Grund nicht zulässig. 
 
 

B.7.9 Grünflächen (private und öffentliche) 

Innerhalb des Bebauungsplanes werden eine öffentliche sowie eine private Grünfläche fest-
gesetzt. Die Ausgestaltung dieser Flächen richtet sich - soweit vorgegeben - nach den ent-
sprechenden Maßnahmen und Pflanzgeboten. 
 
Zur Eingrünung des Wohngebietes und zur Kompensation des Eingriffs werden Bäume ge-
pflanzt. 
 
 



BEGRÜNDUNG ZUM BEBAUUNGSPLAN „HERRENWEG III“ IN WOLPERTSHAUSEN 15 

 SATZUNGSBESCHLUSS 23.11.2023 
INKRAFTTRETEN 08.12.2023 

B.7.10 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die im Plan dargestellten Versorgungsleitungen sind nach technischen Grundsätzen dem 
Versorgungsträger durch ein Leitungsrecht zugunsten desselben sicherzustellen. Die durch 
ein Leitungsrecht gesicherten Flächen müssen zugänglich sein. Stark wachsende, tief wur-
zelnde Bäume und Sträucher sowie Aufschüttungen sind hier unzulässig. 
 
 

B.7.11 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 

Aus Gründen des Artenschutzes werden Vorgaben zum Zeitpunkt der Baumfällungen und 
Gehölzrodungen gemacht. 
 
Zur Eingrünung des Baugebietes und Kompensation des Eingriffs müssen die Maßnahmen 
entsprechend der Ausgleichskonzeption bzw. der Abwägung durchgeführt werden. Zu die-
sem Zweck sind im Bebauungsplan Maßnahmenflächen M1 vorgesehen. 
 
Die nicht überbauten Flächen, die nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt wer-
den, sind - analog zum § 9 Abs. 1 Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) - als Grün-
flächen anzulegen oder anderweitig zu begrünen. Da Schottergärten somit unzulässig und 
auch städtebaulich und ökologisch unerwünscht sind werden diese ausgeschlossen. Wege, 
Stellplätze sowie Terrassen sind davon nicht betroffen. 
 
 

B.7.12 Pflanzgebote 

Zur Eingrünung des Gebietes, sowie zur Durchgrünung, Gliederung und der Verminderung 
des Aufheizens der versiegelten Flächen werden Bäume entlang der Straßen sowie inner-
halb der nordwestlichen Grünfläche festgesetzt. 
 
 

B.7.13 Pflanzbindungen 

Die im Zuge der Bestandsaufnahme als erhaltenswert kartierten Bäume und Gehölze wer-
den mit einer Pflanzbindung versehen. Sie sind dauerhaft zu pflegen und bei Abgang art-
gleich zu ersetzen. 
 
 

B.8. Örtliche Bauvorschriften 

B.8.1 Äußere Gestaltung 

Den Bauherren soll ein möglichst hoher Gestaltungsspielraum gewährleistet werden. Um je-
doch das Ortsbild nicht negativ zu beeinträchtigen ist die Verwendung von grell leuchtenden 
und reflektierenden Farben unzulässig. 
 
Hinweis: Engobierte Dachsteine und Ziegeln zählen nicht als reflektierende Materialien. 
 
 

B.8.2 Dachform und Dachneigung, Eindeckung und Dachbegrünungen 

Die umliegende Bebauung weist eine eher heterogene Dachlandschaft auf. Die Erweiterung 
soll sich am Bestand orientieren. Für die Hauptgebäude sind gleichseitig geneigte Satteldä-
cher, Walmdächer, Krüppelwalmdächer, Pultdächer und versetzte Pultdächer zulässig. 
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Bei reinen Pultdächern muss die Dachneigung zwischen 10° bis 28° betragen. Die übrigen 
Dächer sind mit einer Dachneigung von 22° und 48° auszuführen. 
 
Die Dachdeckung hat mit roten bis braunen oder anthrazitfarbenen bzw. schwarzen Dach-
steinen oder –ziegeln zu erfolgen. Zwischen 10° und 28° Dachneigung sind auch Deckun-
gen aus Glas und Blech zulässig. 
 
Bei Dächern von Garagen, Nebengebäuden und untergeordneten Bauteilen sind Flachdä-
cher zugelassen. Flachdächer von Garagen sind, soweit diese nicht als Terrasse genutzt 
werden, extensiv zu begrünen. 
 
Aus ökologischen Gründen sind Dachbegrünungen allgemein zulässig, ebenso sind Solar- 
und Photovoltaikanlagen auf und innerhalb der Dachhaut zulässig. 
 
 

B.8.3 Dachaufbauten und Zwerch- oder Querbauten 

Dachaufbauten und Zwerch- oder Querbauten sind grundsätzlich zulässig. Sie werden je-
doch aus optischen Gründen hinsichtlich ihrer Gestaltung und Größe beschränkt. 
 
 

B.8.4 Einfriedungen, Stützmauern 

Aus optischen Gründen werden Einfriedungen zum öffentlichen Straßenraum in ihrer Ausbil-
dung und Ausgestaltung beschränkt. Aus ökologischen Gründen sind sortenreine, geschlos-
sene Hecken aus Nadelgehölzen (z. B. Thuja) und Kirschlorbeer ausgeschlossen. 
 
 

B.8.5 Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser (Zisternen) 

Durch die Bebauung und der damit verbundenen Flächenversiegelung ergeben sich höhere 
Abflussbeiwerte. Zur Entlastung des kommunalen Entwässerungssystems darf das anfal-
lende Dachflächenwasser nur über eine Zisterne mit Retentionsvolumen abgeleitet werden. 
Der Einbau einer Zisterne auf privatem Baugrundstück mit mind. 3 m3 Rückhaltevolumen 
und Abflussdrossel ist vorgeschrieben. Das Rückhaltevolumen muss sich nach jedem Nie-
derschlagsereignis selbstständig entleeren. 
 
Hinweis: Eine Systemskizze ist als Anhang beigefügt. 
 
 

B.8.6 Aufschüttungen und Abgrabungen 

Aufschüttungen und Abgrabungen sollen auf ein betriebsbedingt notwendiges Maß be-
schränkt werden. Aus diesem Grund werden Veränderungen der bestehenden Gelände-
oberfläche, abweichend von den Festsetzungen der LBO, ab 1,0 m Höhe der Verfahrens-
pflicht unterzogen. 
 
 

B.8.7 Stellplätze 

Aufgrund der hohen Kfz-Dichte im ländlichen Raum ist auf ausreichend Bereitstellung von 
Parkierungsraum zu achten. Aus diesem Grund sind je Wohnung zwei Stellplätze nachzu-
weisen. Der Garagenvorplatz (Stauraum) ist als Stellplatz nicht anrechenbar. 
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B.9. Verkehr 

B.9.1 Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz 

Die Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz erfolgt über den Herrenweg bzw. die Raiff-
eisenstraße zur Landesstraße 2218. 
 
 

B.9.2 Innere Erschließung 

Die Erschließung erfolgt über die bisherigen Stichstraßen von Westen und über die Raiffei-
senstraße im Osten. 
 
 

B.9.3 Öffentlicher Personennahverkehr 

Das Baugebiet hat keine Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr. Eine wei-
tere Haltestelle im Plangebiet ist nicht notwendig. 
 
 

B.10. Technische Infrastruktur 

B.10.1 Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung erfolgt durch die Verlängerung des bestehenden Netzes. 
 
 

B.10.2 Abwasserbeseitigung 

Die Abwasserbeseitigung erfolgt im Trennsystem. 
 
 

B.10.3 Stromversorgung 

Die Stromversorgung erfolgt durch die Verlängerung des bestehenden Netzes. 
 
 

B.11. Bodenordnende Maßnahmen 

Bodenordnende Maßnahmen sind im Zuge dieser Änderung nicht notwendig. 
 
 
 
 
 
Wolpertshausen, im August 2023 Silberzahn 
 (Bürgermeisterin) 
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UMWELTBERICHT 

Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a BauGB einen gesonderten Teil der Begründung. 
 
 

U.1. Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes 

Siehe Kapitel B.1 „Erfordernis und Ziel des Bebauungsplanes“ der Begründung. 
 
 

U.2. Städtebauliche Konzeption 

Siehe Kapitel B.2 „Städtebauliche Konzeption“ der Begründung. 
 
 

U.3. Geltungsbereich und Flächenbedarf 

Siehe Kapitel B.3 „Geltungsbereich und Flächenbedarf“ der Begründung. 
 
 

U.4. Beschreibung der Festsetzungen 

Siehe Kapitel B.7 „Planungsrechtliche Festsetzungen“ und B.8 „Örtliche Bauvorschriften“ der 
Begründung. 
 
 

U.5. Übergeordnete Planungen 

U.5.1 Regionalplan 

Siehe Kapitel B.5.1 „Inhaltsverzeichnis“ der Begründung. 
 
 

U.5.2 Bauleitplanung 

U.5.2.1 Flächennutzungsplan 

Siehe Kapitel B.6.1 „Flächennutzungsplan“ der Begründung. 
 
 

U.5.2.2 Landschaftsplan 

Siehe Kapitel B.6.2 „Landschaftsplan“ der Begründung. 
 
 

U.5.2.3 Angrenzende und überplante Bebauungspläne 

Siehe Kapitel B.6.3 „Angrenzende Bebauungspläne“ der Begründung. 
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U.6. Umfang und Gegenstand der Umweltprüfung 

U.6.1 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet liegt am nördlichen Ortsrand der Gemeinde Wolpertshausen. 
Damit befindet sich die Fläche in der Großlandschaft „Neckar- und Tauber- Gäuplatten“ und 
im Naturraum Kocher- Jagst- Ebene (126). 
 
Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca. 1,49 ha und grenzt unmittelbar an die vorhan-
dene Bebauung „Herrenweg II, 1. Änderung“ an. Der Bebauungsplan „Lederer, 1. Änderung“ 
grenzt im Süden an den vorliegenden Bebauungsplan. 
 
Der Großteil des Geltungsbereiches besteht aus häufig gemähten Fettwiesen. Westlich ver-
läuft ein geteerter landwirtschaftlicher Weg, der sich in einer Weggabelung trennt. In der 
Mitte dieser Gabelung stehen mehrere erhaltenswerte Bäume. Nordwestlich im Geltungsbe-
reich tritt der Klingenbach in einem offenen Graben aus. Er ist von einem Feldgehölz um-
standen. Entlang der Wege befindet sich eine grasreiche, ausdauernde Ruderalvegetation. 
 
 

U.6.2 Untersuchungsumfang 

Der Untersuchungsumfang umfasst eine Nutzungs- und Biotoptypenkartierung vom Mai 
2018 sowie die Auswertung von Kartenmaterial zu Geologie und Boden. 
 
Es sind folgende Fachgutachten zu erstellen: 

 
• Schallimmissionsprognose 
 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde ist keine spezielle artenschutzrechtliche 
Prüfung (saP) notwendig. 
 
 

U.6.3 Fachgutachten 

U.6.3.1 Schallimmissionsprognose 

Die Gemeinde Wolpertshausen beauftragte das Büro rw baupysik zur Durchführung einer 
Geräuschimmissionsprognose nach DIN 18005 und TA Lärm. Das Gutachten wurde am 
12.01.2021 erstellt und ist im Folgenden zusammengefasst. 
 
„Die Gemeinde Wolpertshausen plant die südliche Erweiterung des Baugebiets ‚Herrenweg 
III’ in 74549 Wolpertshausen. Das Baugebiet liegt am nördlichen Ortsrand und schließt an 
das westliche Baugebiet ‚Lederer’ an. Südlich grenzt der Betrieb der Bäuerlichen Erzeuger-
gemeinschaft Schwäbisch Hall w.V. (ff. als BESH bezeichnet) an. Dort werden sporadisch 
Ferkel von Landwirten angeliefert, in Kurzzeit-Ställen untergebracht, anschließend in Lkw 
verladen und ausgeliefert. Ferner werden auf dem Betriebsgelände Lkw der BESH abge-
stellt, die schon vor 6 Uhr – zur Nachtzeit - das Betriebsgelände verlassen. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung wurde im Auftrag der Gemeinde Wolpertshausen untersucht, 
wie sich die betrieblichen Aktivitäten der BESH auf die geplante Wohnbebauung auswirken 
und welche Lärmschutzmaßnahmen erforderlich sind, um an der geplanten Erweiterung des 
Wohngebiets als WA festhalten zu können. Weitere immissionsrelevante Gewerbebetriebe 
liegen im Einwirkbereich der Wohnbebauung nicht vor. 
 
Eine erste Untersuchung mit vergleichbarer Aufgabenstellung wurde bereits 2007 erarbeitet 
[19]. Ein zweites Gutachten für den damaligen B-Plan Entwurf ‚Herrenweg III’ folgte im Jahr 
2013 [24]. Zuletzt wurde die Planung im Jahr 2017 untersucht [25], für das Baugebiet 
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‚Lederer´ im Jahr 2018 [26]. Nun soll das Plangebiet südlich um eine Häuserzeile erweitert 
werden, so dass der ursprünglich in [26] empfohlene Lärmschutzwall aus Platzgründen nicht 
mehr zur Ausführung gebracht werden kann. Zum Schutz beider Baugebiete soll nun eine 
Lärmschutzwand mit gekröpfter Teilüberdachung untersucht und so dimensioniert werden, 
dass an den nächstgelegenen Wohnhäusern keine Konflikte entstehen. 
 
Die Schallausbreitungsrechnungen wurden auf Grundlage eines dreidimensionalen Gelän-
demodells mit dem Programmsystem SoundPLAN nach den Bestimmungen der DIN ISO 
9613-2 [8] durchgeführt. Die schalltechnische Beurteilung erfolgte nach TA Lärm [3]. Da es 
sich zunächst um ein Bebauungsplanverfahren handelt, gelten primär die Bestimmungen der 
DIN 18005 [4]. Deren schalltechnische Orientierungswerte gleichen den Immissionsrichtwer-
ten der TA Lärm [3]. Bezüglich weiterer Beurteilungskriterien sind die Regeln der TA Lärm 
[3] strenger, so dass sich die vorliegende schalltechnische Beurteilung auf die TA Lärm 1 
beschränkt. 
 
Für die schalltechnische Beurteilung wurde ein Fall konstruiert, bei dem verschiedene Be-
triebsvorgänge zeitlich zusammenfallen, was nicht täglich, jedoch vereinzelt vorkommen 
kann. So wurde ein betriebsintensiver Montag untersucht, an dem neben den sporadischen 
Ferkelanlieferungen und –abholungen auch die maximal monatliche Mistentsorgung erfolgt. 
Bei der Beurteilung zur ‚lautesten vollen Nachtstunde’ wurde von zwei in einer Stunde (zwi-
schen 4 und 5 Uhr) abfahrenden Lkw ausgegangen. Weitere Berechnungsvoraussetzungen 
können Kapitel 7.2 entnommen werden. 
 
Wie die ersten in Anlage 1 dargestellten Untersuchungsergebnisse zeigen, sind tagsüber 
auch unter Berücksichtigung konservativer Annahmen keine Richtwertüberschreitungen zu 
erwarten. Nachts hingegen können ohne Lärmschutzmaßnahmen Überschreitungen von bis 
zu 15 dB auftreten. Daher wurde in einem zweiten Szenario die o.g. Lärmschutzwand mit 
Teilüberdachung so dimensioniert, dass an den nächstgelegenen Bauplätzen (WA) keine 
Immissionskonflikte zu erhalten. Untersucht wurden demnach folgende Fälle: 
- Szenario 1: KEINE Lärmschutzmaßnahme 
- Szenario 2: Errichtung einer 4,0 m hohen Lärmschutzwand2 mit 3 m tief in den Betriebs-

hof hineinragender Schrägüberdachung (Kröpfung), siehe Kap. 9 
 
Die Untersuchungsergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 
• Ohne Lärmschutzmaßnahmen errechnen sich an den nächstgelegenen geplanten Einfa-

milienhäusern im Baugebiet ‚Lederer’ und ‚Herrenweg III‘ zur Nachtzeit Richtwertüber-
schreitungen. Tagsüber sind keine Richtwertüberschreitungen zu erwarten. Dieser Fall 
(Szenario 1) ist in Anlage 1 grafisch dokumentiert. 

• Für Szenario 2 ergibt sich auch nachts an allen Baufenstern eine Richtwerteinhaltung, 
wenn die in Kapitel 9 beschriebene Lärmschutzwand realisiert wird. 

• Die zulässigen Maximalpegel werden auch nachts nicht überschritten (siehe 8.2). 
• Gegen den Anlagenzielverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen bestehen ebenfalls keine 

Bedenken (vgl. Kapitel 5.3).“ 
 
Aus der Schallimmissionsprognose kann konstatiert werden, dass ein immissionsverträgli-
cher Betrieb der BESH nur möglich ist wenn folgende Maßnahme gegenüber den Wohnge-
bieten realisiert wird:  
 
• Errichtung einer L-förmigen 4 m hohen Lärmschutzwand mit darauf aufgesetzter, be-

triebszugewandter Schrägüberdachung, die 3 m tief in das Betriebsgelände hineinragt 
und etwa 30 ° geneigt ist, so dass die Firstlinie ca. 5,5 m hoch über dem Betriebsgelände 
verläuft. Dabei ist der Verlauf und Lageposition wie in den nachfolgenden Darstellungen 
gezeigt an der äußeren Grundstücksgrenze der BESH zu realisieren. 
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Bild 6: Skizze Lärmschutzmaßnahme, rw bauphysik, Schallimmissionsprognose, S. 28 ohne Maßstab 

 
Folgende Spezifikationen der Lärmschutzwand sind zu beachten: 

 
o bauliche Anforderung gemäß ZTV-Lsw 06 sind einzuhalten, 
o Mindestschalldämmung beträgt Rw = 24 dB, 
o Außenwandhöhe 4 m, Firsthöhe mit Schrägdach ca. 5,5 m, 
o Neigung der Schrägüberdachung (Kröpfung) von 30°, 
o Gesamtlänge Nordwestseite ca. 49 m, Südwestseite ca. 19 m 
o Wandmaterial als Bsp: Mauerwerk verputzt, geschlossene Holzkonstruktion mind. 50 

mm Stärke, Metalllochkassetten oder Gambionen 
o Dachmaterial als Bsp: einfaches Trapezblech oder Holzschalung mit Ziegeldeckung 
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Bild 7: Rasterlärmkarte Nacht mit Lärmschutzwand, rw bauphysik, Schallimmissionsprognose S. 35, 
Maßstab 1:1.500 
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Durch eine solche Lärmschutzwand können somit die Grenzwerte eingehalten werden und 
für den bestehenden Betrieb entstehen keine Einschränkungen. 
 
Die Gemeinde Wolpertshausen hat sich mit der BESH in einer schriftliche Vereinbarung da-
rauf verständigt, dass eine entsprechende Lärmschutzwand im Auftrag der BESH auf des-
sen betonierter Grenzmauer zu den Baugebieten „Lederer“ und „Herrenweg III“ errichtet 
wird, um die Realisierung des vorliegenden Planungsvorhabens zu ermöglichen. Weitere im-
missionsrelevante Gewerbebetriebe sind im Einwirkbereich des Planungsgebietes nicht vor-
handen. 
 
 

U.7. Schutzvorschriften und Restriktionen 

U.7.1 Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete: FFH- und Vogelschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Landschaftsschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Naturschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
Naturdenkmale 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche von der Planung be-
rührt. 
 
 

U.7.2 Biotopschutz 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine nach § 33 NatSchG sowie § 30a 
LWaldG gesetzlich geschützte Biotope. Auch außerhalb werden keine durch die Planung 
tangiert. 
 
 

U.7.3 Biotopverbund 

Nach § 20 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) soll ein Netz verbundener Biotope (Bio-
topverbund) geschaffen werden, das mindestens 10 % der Fläche eines Bundeslandes um-
fassen soll. Der Biotopverbund dient der dauerhaften Sicherung der Populationen wild le-
bender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Biotope und Lebensgemein-
schaften sowie der Bewahrung, Wiederherstellung und Entwicklung funktionsfähiger ökologi-
scher Wechselbeziehungen. 
 
Der Biotopverbund unterscheidet in Offenlandflächen mit trockenen, mittleren und feuchten 
Standorten. Es werden Kernflächen (artenreiche, hochwertige Biotopflächen), Kernräume 
(Randbereiche von Kernflächen innerhalb einer Distanz von 200 m) und Suchräume (Flä-
chenbeziehung zwischen Kernflächen innerhalb einer Distanz von 500 m und 1.000 m) dar-
gestellt. 
 
Bestand 
Der Geltungsbereich liegt in keinem Biotopverbund. 
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U.7.4 Erhaltungsgebot von Streuobstbeständen 

Ein Streuobstbestand wird nach dem § 4 Absatz 7 des Landwirtschafts- und Landeskulturge-
setzes (LLG) definiert. Darüber hinaus ist folgendes zusätzlich zu beachten: 
• Der Streuobstbestand muss eine Mindestfläche von 1.500 m2 erreichen. 
• Es muss sich um einen zusammenhängenden Streuobstbestand handeln. 
• Die Abgrenzung des Bestandes erfolgt entlang des äußeren Randes der Baumkronen 

und nicht nach Flurstücksgrenzen oder Eigentumsverhältnissen. 
• Die Streuobstbäume müssen eine Stammhöhe von mindestens 1,40 m erreichen. 
• Reine intensiv genutzte Stein- oder Kernobstbestände werden nicht anerkannt. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich kein gemäß § 33a NatSchG geschützter 
Streuobstbestand. Auch außerhalb wird keiner durch die Planung tangiert. 
 
 

U.7.5 Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Lebensraumtypen (LRT), die gemäß 
§ 19 BNatSchG auch außerhalb von FFH-Gebieten geschützt sind (= schutzgebietsunab-
hängiger Ansatz). Außerhalb des Geltungsbereiches sind ebenfalls keine Lebensraumtypen 
bekannt, die im Wirkungsbereich des Planvorhabens liegen. 
 
 

U.7.6 Artenschutz 

Geschützte Arten sind innerhalb des Geltungsbereichs aufgrund der vorhandenen Habi-
tatstrukturen nicht zu erwarten. 
 
Die vereinzelt vorkommenden Gehölze können größtenteils erhalten werden und/oder wei-
sen keine Höhlungen oder freie Nester auf. Der Teil des Klingenbachs, der innerhalb des 
Geltungsbereiches liegt, bleibt ebenfalls erhalten. Für Offenlandbrüter wie die Feldlerche 
stellt der Planbereich inklusive der unmittelbar angrenzenden Flächen keinen geeigneten 
Lebensraum dar. Durch bereits vorhandene Gebäude, Bäume und Wege sowie deren Nut-
zung sind Kulissenwirkung und Störfaktoren zu groß. 
 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde kann aus oben genannten Gründen von 
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) abgesehen werden. 
 
Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot des § 44 BNatSchG muss die 
Räumung des Baugebietes außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen. Die Vogelbrutzeit erstreckt 
sich von Anfang März bis Ende September. 
 
 

U.7.7 Gewässerschutz 

Wasserschutzgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
Überschwemmungsgebiete 
Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
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U.7.8 Denkmalschutz 

Im südlichen Geltungsbereich sind Belange der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 
berührt. Der historische Ortskern Wolpertshausen ist als archäologische Verdachtsfläche 
(Prüffall 8M) ausgewiesen. Innerhalb des mitgeteilten archäologischen Relevanzraums sind 
daher grundsätzlich archäologische Befunde und Funde - Kulturdenkmale gem. § 2 DSchG - 
der örtlichen Besiedlungsgeschichte und der Sachkultur des Mittelalters und der frühen Neu-
zeit in nicht bereits modern tiefgreifend gestörten Arealen zu erwarten.  
 
Auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen. 
 
 

U.7.9 Immissionsschutz 

Störende Immissionen gehen vom benachbarten Betriebsgelände der Bäuerlichen Erzeuger-
gemeinschaft Qualitätsfleisch-Ferkel Schwäbisch Hall e.V. aus. Dabei sind neben den nächt-
lichen Lärmwerten durch Beladungsvorgänge auch Geruchsimmissionen (Mistlagerplatz) 
von Bedeutung. Hinsichtlich der Lärmthematik wurden im Rahmen dieser Bauleitplanung 
verschiedene Schallimmissionsprognosen in Auftrag gegeben. Die letzte und aktuelle 
stammt aus dem Jahre 2020 (siehe Kapitel U.6.3.1). 
 
Der Lärm von der Autobahn wurde nicht berücksichtigt. Die Untere Immissionsschutzbe-
hörde hat im Zuge der letzten Beteiligung folgende Bewertung des Autobahnlärms abge-
geben (Stellungnahme Landratsamt Schwäbisch Hall vom 22.12.2021): 
 
„Bezugnehmend auf den bisher im Bebauungsplanverfahren unberücksichtigten Straßenver-
kehrslärm wurde durch die Gewerbeaufsicht eine überschlägige Beurteilung mit den folgen-
den DIN-Normen durchgeführt: 
- DIN 18005-1:2002-07: Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für 

die Planung 
- Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, Mai 1987: Schallschutz im Städtebau – Berechnungsver-

fahren Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung 
- DIN 4109-1:2018-01: Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen 
- DIN 4109-2:2018-01: Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Er-

füllung der Anforderungen 
- VDI 2719:1987-08: Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen 
 
Beurteilung nach DIN 18005: 
 
Bei der Planung von schutzbedürftigen Nutzungen im Einwirkungsbereich von Straßen ist 
die Einhaltung der Orientierungswerte nach DIN 18005-1 Bbl 1 anzustreben. Der ungefähre 
Wert der Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von Straßen kann nach A.2 der DIN 
18005 abgeschätzt werden. Die beiden Diagramme zur Abschätzung des ungefähren Werts 
des Beurteilungspegels von Straßenverkehr zum Tag- und Nachtzeitraum gelten für im Ver-
hältnis zum Abstand lange, gerade Verkehrswege und ungehinderte Schallausbreitung (freie 
Sichtverbindung vom Immissionsort auf die Quelle). Maßgebende Parameter hierbei sind die 
Straßengattung (hier: Autobahn), die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV) sowie 
der Abstand zwischen Immissionsort und Mitte des nächstgelegenen Fahrstreifens. 
Für den DTV wurde auf die Daten aus der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg zu-
rückgegriffen. Die im Jahr 2019 durchgeführte Zählung von AS Ilshofen/Wolpertshausen 
nach AS Kirchberg auf der A6 ergab einen DTV von 51.422 Kfz/24h (davon 27,50 % 
Schwerverkehr-Anteil). Aus dem Diagramm für den Tag ergibt sich ein Beurteilungspegel 
von 58 dB (A). Für die Nacht ergibt sich ein Beurteilungspegel von 53 dB(A). 
Der Orientierungswert für ein allgemeines Wohngebiet beträgt tags 55 dB und nachts 45 dB. 
Somit sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowohl im Tag- als auch im Nachtzeit-
raum die Orientierungswerte überschritten. Aufgrund der Überschreitungen sind Schall-
schutzmaßnahmen vorzusehen. 
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Beurteilung nach DIN 4109: 
 
Aufgrund des relativ hohen Schwerverkehr-Anteils auf Autobahnen zur Nachtzeit beträgt die 
Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A). Somit ergibt 
sich für den Straßenverkehr gemäß DIN 4109-2:2018-01, Nr. 4.4.5.2 der maßgebliche Au-
ßenlärmpegel aus einem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel sowie einem Zuschlag von 
10 dB(A) zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbe-
dürfnis in der Nacht, dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden): 
maßgeblicher Außenlärmpegel (La) = 53 dB(A) + 3 dB(A) + 10 dB(A) = 66 dB(A) 
 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße der Außenbauteile 
von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich aus DIN 4109-1:2018-01, Nr. 7.1. Für Aufent-
haltsräume in Wohnungen ergibt sich mit dem o. g. maßgeblichen Außenlärmpegel ein ge-
samtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß von R´w,ges = 36 dB. 
 
Beurteilung nach VDI 2719: 
 
Gemäß der VDI 2719 entsprechen Fenster mit einem bewerteten Schalldämm-Maß R´w von 
30 bis 34 dB der Schallschutzklasse 2 (SSK 2) und Fenster mit einem R´w von 35 bis 39 dB 
der Schallschutzklasse 3 (SSK 3). 
 
Abschätzung / Übertragbarkeit der Normen: 
 
Die Diagramme zur Abschätzung des ungefähren Werts des Beurteilungspegels von Stra-
ßenverkehr (DIN 18005-1, A.2) gelten für die ungehinderte Schallausbreitung, d. h. freie 
Sichtverbindung vom Immissionsort auf die Quelle. Die A6 verläuft in diesem Bereich in ei-
ner Höhe von etwa 434 bis 437 m über NN. Südlich der A6 befindet sich ein bewaldeter Hü-
gel mit einer Höhe von mindestens 441 m über NN. Da die A6 in diesem Bereich in Troglage 
geführt wird, ist die ungehinderte Schallausbreitung im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes nicht gegeben, weshalb bedingt durch die dortige Topografie der oben ermittelte Beur-
teilungspegel, der maßgebliche Außenlärmpegel sowie das erforderliche bewertete Bau-
Schalldämm-Maß gemindert werden. 
 
Außerdem gilt das oben berechnete gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges = 
36 dB für das bewertete Bau-Schalldämm-Maß des gesamten Außenbauteils (i. d. R. Wand, 
Fenster und weitere Bauteile). Relevant hierfür sind die Flächenanteile der einzelnen Außen-
bauteile. 
 
Ergebnis / Festsetzungen im Textteil des Bebauungsplanes (passiver Schallschutz): 
 
Um an den Wohnhäusern im Geltungsbereich des Bebauungsplanes einen ausreichend di-
mensionierten passiven Schallschutz zu erreichen, empfehlen wir: 
 
Durch eine geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissgestaltung sollten schutzbedürftige 
Räume (z. B. Schlafzimmer, Wohnräume, Büro) und Außenwohnbereiche (z. B. Terrassen) 
möglichst auf der Süd-Ost-Seite der geplanten Gebäude (d. h. im Schallschatten, auf der 
von der A6 abgewandten Gebäudeseite) angeordnet werden. 
 
Außerdem sind die Innenräume durch schalldämmende Außenbauteile zu schützen: 
 
In die geplanten Wohngebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Fenster der 
Schallschutzklasse 2 (R´w = 30 bis 34 dB) einzubauen. Diese Anforderung ist i. d. R. bereits 
mit einer Standard-Isolierverglasung erfüllt. Sofern Schlafzimmer oder schutzbedürftige 
Räume mit großen Fensterflächen in Richtung Nord-Ost, Nord-West oder Süd-West ausge-
richtet werden müssen, empfiehlt es sich darüber hinaus Fenster der Schallschutzklasse 3 
(R´w = 35 bis 39 dB) einzubauen. 
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Die baulichen Maßnahmen an Außenbauteilen zum Schutz gegen Außenlärm sind nur wirk-
sam, wenn die Fenster und Türen während der Lärmeinwirkung geschlossen sind und durch 
zusätzliche Lüftungseinrichtungen oder Rolladenkästen keine Verringerung der geforderten 
Luftschalldämmung verursacht wird (DIN 4109-1). Um auch bei geschlossenen Fenstern 
eine ausreichende Belüftung zu ermöglichen, sollten ggf. schalldämmende Lüftungseinrich-
tungen eingebaut werden (DIN 18005-1). Ungestörter Schlaf ist bei Beurteilungspegeln von 
über 45 dB selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster häufig nicht mehr möglich (DIN 
18005-1 Bbl. 1). 
 
Unter Berücksichtigung der Schallimmissionsprognose 21508_SIS_01 vom 12.01.2021 bzgl. 
des Gewerbelärms sowie der oben aufgeführten ergänzenden Anforderungen und Empfeh-
lungen bzgl. des Straßenverkehrslärms bestehen gegen die Ausweisung des Bebauungspla-
nes hinsichtlich Lärm keine Bedenken. 
 
Falls die oben geführte, überschlägige Abschätzung des durch die A6 verursachten Straßen-
verkehrslärms für die Festlegung im Bebauungsplanverfahren als nicht ausreichend oder zu 
verallgemeinert betrachtet wird, empfehlen wir die Erstellung einer Schallimmissionsprog-
nose nach DIN 18005-1 i. V. m. der Richtlinie für den Lärmschutz an Straßen. Bei der 
Durchsicht der Unterlagen ist uns außerdem aufgefallen, dass der im Planteil des Bebau-
ungsplanes dargestellte Lärmschutzwall auf den Flst. 4/4, 4/5, 4/6 und 4/7 im o. g. Gutach-
ten nicht mehr berücksichtigt wird. Anstatt dessen wird die im o. g. Gutachten beschriebene 
Lärmschutzwand mit aufgesetzter Schrägüberdachung realisiert.“ 
 
Nach Abstimmung mit der Unteren Immissionsschutzbehörde wird diese Stellungahme an 
dieser Stelle in der Begründung zitiert und den zukünftigen Bauherren als Empfehlung nahe 
gelegt. 
 
 
In der gleichen Stellungnahme vom 22.12.2021 hat sich die Untere Immissionsschutzbe-
hörde auch hinsichtlich der Geruchsemissionen der Miste geäußert: 
 
„Um die Geruchsimmissionen, die durch den Betrieb der Kurzzeit-Ferkel-Ställe im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes entstehen, überschlägig abschätzen zu können, werden wei-
tere Informationen (Betriebsbeschreibung) der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft angefor-
dert. Die für die Abschätzung der Geruchsimmissionen erforderlichen Informationen wurden 
uns am 06.12.2021 per Email übersandt. 
 
Für Wohngebiete beträgt die zulässige Geruchsstundenhäufigkeit pro Jahr 0,10 (Anhang 7, 
Zif. 3.1 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft)). 
 
Das Screeningprogramm Gerda zur Abschätzung der Geruchsimmissionen ergab für die Be-
legung mit maximal 250 Ferkeln an 624 Stunden pro Jahr und einem ganzjährig betriebenen 
Miste mit einer Größe von 50 m² folgendes Ergebnis: 
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Gemäß der überschlägigen Berechnung kann es mit der vorgelegten Bebauungsplanung auf 
einem Bauplatz zu flächigen und auf zwei Bauplätzen zu teilweisen Überschreitungen der 
Immissionswerte für Geruchsimmissionen in Wohngebieten kommen. Die relevanten Ge-
ruchsströme gehen nach unseren Berechnungen von der Mistplatte aus. Im rosa und hell-
blau gekennzeichneten Bereich sind nach unserer überschlägigen Berechnung bei Zugrun-
delegung der oben genannten Betriebsparameter keine Aufenthaltsräume zulässig. Diese 
Anforderung kann mit der bisherigen Bebauungsplanung inkl. der beabsichtigten Baugren-
zen nicht erfüllt werden. Sofern an der bisherigen Planung festgehalten werden soll, wird die 
Erstellung eines detaillierten Geruchgutachtens für erforderlich gehalten.“ 
 
Eine Abstimmung mit der zuständigen Baurechtsbehörde hat ergeben, dass die betroffene 
Bauzeile aus dem gegenständlichen Verfahren herausgenommen wird und in einer Erweite-
rung des südlich angrenzenden Bebauungsplanes „Raiffeisenstraße“ dem dort festgesetzten 
Dorfgebiet zugeordnet wird. 
 
 
 

U.7.10 Wald und Waldabstandsflächen 

Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
 

U.7.11 Altlasten 

Liegen weder innerhalb des Geltungsbereiches, noch werden welche durch die Planung be-
rührt. 
 
 

U.8. Beschreibung der Umweltauswirkungen 

U.8.1 Bestandsanalyse und Prognose der Umweltauswirkungen 

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung doku-
mentiert (Basisszenario) und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, 
Tiere/Pflanzen, Boden, Fläche, Wasser, Klima/Luft, Landschaft und Kultur-/Sachgüter unter-
sucht. Die Schutzgüter Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft werden 
mit dem Bestandswert für die Eingriffsregelung in einer fünfstufigen Bewertungsmatrix ange-
geben. Die niedrigste Stufe ist hierbei „sehr geringe“ bzw. „keine“ Bedeutung für das be-
trachtete Schutzgut. Die Skala setzt sich mit „gering“, „mittel“, „hoch“ fort und endet mit der 
maximalen Bewertungsstufe „sehr hohe“ Bedeutung. 
 
In der nachfolgenden Prognose wird die Planung (soweit möglich) dahingehend untersucht, 
ob bzw. welche möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase 
für die Schutzgüter entstehen können. Diese Beeinträchtigungen wirken ggf. sowohl dauer-
haft als auch vorübergehend. Eine Planung kann zudem negative Auswirkungen auf umlie-
gende Flächen haben, z. B. durch Zerschneidungs- und Trennungseffekte oder durch 
schädliche Randeinflüsse. 
 
 

U.8.1.1 Schutzgut Mensch 

Das Schutzgut Mensch betrachtet insbesondere die Nutzungsansprüche, die der Mensch an 
seine Umgebung hat. Es wird dabei der Wohnbereich sowie das unmittelbare Wohnumfeld 
berücksichtigt. Im Mittelpunkt steht die Landschaft als Erholungsraum für eine naturgebun-
dene, ruhige Erholung. Es handelt sich dabei um umweltverträgliche Aktivitäten, wie 
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Wandern, Spazierengehen und Naturerleben. Das Erholungspotenzial einer Landschaft wird 
durch die natürliche Eignung und die infrastrukturelle Ausstattung für Erholung und Freizeit 
gekennzeichnet. Des Weiteren werden Einwirkungen auf den menschlichen Organismus 
und die Erholung erfasst und bewertet. 
 
Bestand 
Das Untersuchungsgebiet liegt am nördlichen Ortsrand der Gemeinde Wolpertshausen. Der 
Großteil des Geltungsbereiches besteht aus häufig gemähten Fettwiesen. Westlich verläuft 
ein geteerter Landwirtschaftlicher Weg, der sich in einer Weggabelung trennt. In der Mitte 
dieser Gabelung stehen mehrere erhaltenswerte Bäume. Nordwestlich im Geltungsbereich 
tritt der Klingenbach in einem offenen Graben aus. Er ist von einem Feldgehölz umstanden. 
Entlang der Wege befindet sich grasreiche, ausdauernde Ruderalvegetation. 
 
Die um das geplante Wohngebiet verlaufenden Feldwege können für die Erholung genutzt 
werden und führen nördlich in die freie Landschaft. Erholungseinrichtungen im engeren 
Sinne wie ausgewiesene Rad- oder Wanderwege oder Grillplätze, etc. befinden sich im Gel-
tungsbereich nicht.  
 
Prognose 
Die Flächen, die bisher den Übergang von Wohngebiet zur freien Landschaft darstellten, 
werden bebaut und versiegelt. Das Wohngebiet „Herrenweg“ rückt durch die geplante Be-
bauung in den Innenbereich. Zur Naherholung genutzte Wege gehen durch die Planung 
nicht verloren. Die Baugrenze verschiebt sich durch die Bebauung weiter in die freie Land-
schaft. Die naturschutzfachlich wertvollen Strukturen in Verlängerung des Klingenbaches 
können erhalten und die Funktionen auch weiterhin genutzt werden. Durch den geplanten 
Grünstreifen am nördlichen Rand des Geltungsbereiches wird diese Fläche aufgewertet. Der 
Grünstreifen verbindet den Bereich des Klingenbaches mit der Gehölzgruppe an der Wegga-
belung und dient der Eingrünung des Wohngebietes. 
 
Es entstehen mittlere negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch und das vorhan-
dene Wohngebiet. 
 
 

U.8.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen gibt das Vermögen einer Landschaft wieder, dauerhaften 
Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten sowie ihre Lebensgemeinschaften zu 
bieten. Neben Lebensräumen (Biotopen) für seltene und bedrohte Arten werden auch alle 
anderen, zum Teil anthropogen geprägte Lebensräume erfasst und hinsichtlich ihrer Eig-
nung als Lebensraum bewertet. 
 
Bestand 
Der Bestand der im Mai 2018 kartierten Biotoptypen ist dem Anhang 1 (Bestand Biotopty-
pen) zu entnehmen. Die Biotoptypen werden nach dem Schlüssel zur Erfassung, Beschrei-
bung und Bewertung von Arten, Biotope und Landschaft (LUBW 2018) beschrieben. Die Be-
wertung erfolgt nach der Ökokontoverordnung Baden-Württemberg (ÖKVO 2010) und ist 
dem Anhang 2 „Schutzgut Tiere und Pflanzen“ zu entnehmen. 
 
Der Großteil des Geltungsbereiches besteht aus häufig gemähten Fettwiesen. Westlich ver-
läuft ein geteerter Landwirtschaftlicher Weg, der sich in einer Weggabelung trennt. In der 
Mitte dieser Gabelung stehen mehrere erhaltenswerte Bäume. Nordwestlich im Geltungsbe-
reich tritt der Klingenbach in einem offenen Graben aus. Er ist von einem Feldgehölz um-
standen. Entlang der Wege befindet sich grasreiche, ausdauernde Ruderalvegetation. 
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Bewertung für Eingriffsregelung 
Nr. Biotoptyp Öko-

punkte Definition Flächengröße 
33.41 Fettwiese mitt-

lere Standorte 
13 mittlere naturfachliche  

Bedeutung 13.320 m2 

35.64 Grasreiche, 
ausdauernde  
Ruderalvege-
tation 

11 mittlere naturfachliche  
Bedeutung 630 m2 

37.11 Acker mit frag-
mentarischer 
Unkraut-vege-
tation 

4 geringe naturfachliche  
Bedeutung 110 m2 

41.22 Feldhecke 17 hohe naturfachliche  
Bedeutung 90 m2 

45.10-
45.30c 

Alleen, Baum-
reihen, Baum-
gruppen und 
Einzelbäume 
auf mittel- bis 
hochwertigen 
Biotoptypen 

6 geringe naturfachliche  
Bedeutung 

6 

60.21 Völlig versie-
gelte Straße 
oder Platz 

1 sehr geringe natur-
fachliche Bedeutung 800 m2 

60.23 Wassergebun-
dene Decke 

2 sehr geringe natur-
fachliche Bedeutung 50 m2 

 
Die Wertpunkte der Biotoptypen spiegeln sich in der Bilanztabelle zum Schutzgut „Tiere und 
Pflanzen“ wider. 
 
Prognose 
Durch die Versiegelung und Bebauung der bislang überwiegend als Fettwiese genutzten 
Flächen gehen Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. Die entstehenden Gärten kön-
nen jedoch auch neue Lebensräume schaffen. Die wertvollen Randbereiche in Verlängerung 
des Klingenbachs können erhalten werden. 
 
 

U.8.1.3 Schutzgut Boden 

Für die Bewertung des Schutzguts Boden wird seine Leistungsfähigkeit für den Naturhaus-
halt betrachtet. Gegenstand der Analyse sind gemäß § 2 BBodSchG die nachfolgend darge-
stellten Funktionen: 
• natürliche Bodenfruchtbarkeit 

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit charakterisiert die Eignung eines Bodens für das Pflan-
zenwachstum und damit die Produktion von Biomasse und Nahrungsmitteln. Sie wird im 
Wesentlichen über den Bodenwasserhaushalt bestimmt, da dieser Rückschlüsse über 
die Durchwurzelbarkeit und den Lufthaushalt zulässt. 

• Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
Böden wirken als Wasserspeicher, da sie Niederschlagswasser in ihrem Porensystem 
aufnehmen und verzögert an das Grundwasser abgeben. Sie tragen somit zum natürli-
chen Hochwasserschutz und der Abflussregulierung bei. Für die Bewertung werden da-
her die Wasserleitfähigkeit sowie das Wasserspeichervermögen herangezogen. 

• Filter und Puffer für Schadstoffe 
Böden besitzen die Fähigkeit (Schad-) Stoffe aufzunehmen und zu binden. Dies ge-
schieht zum einen durch eine mechanische Filtrierung, die Pufferung von gelösten Stof-
fen durch Anhaftung an Tonminerale und Huminstoffe sowie zum anderen durch 
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chemische Fällung und Festlegung. So verhindern Böden einen Eintrag von Schadstoffen 
in das Grundwasser. 

• Sonderstandort für die naturnahe Vegetation 
(wenn vorhanden) 

• Archive der Natur- und Kulturgeschichte 
(wenn vorhanden) 

 
Bestand 
Das Planungsgebiet befindet sich im Naturraum Kocher- Jagst- Ebene. Der geologische Un-
tergrund besteht aus Lettenkeuper (Erfurt-Formation), bzw. aus Holozäner Abschwemm-
masse. Die sich darauf ausgebildeten Bodentypen setzen sich auf dem Großteil der Fläche 
aus mittel und mäßig tief entwickelter Pelosol und Braunerde- Pelosol zusammen. Im nördli-
chen Bereich des Geltungsbereiches findet sich mittel und mäßig tiefes Kolluvium und Pseu-
dogley- Kolluvium. Um den Klingenbach setzen sich die Bodentypen aus Gley- Kolluvium 
und Kolluvium- Gley aus holozänen Abschwemmmassen zusammen. Die Bodenart im Pla-
nungsgebiet ist Ton im Wechsel mit Lehm über Ton. 
 
Die Bodenfunktionen werden der Bodenkarte des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und 
Boden entnommen. 
 

Bodenfunktionen 
 

Definition Wertstufe Ökopunkte 

Natürliche Bodenfruchtbarkeit mittel 2 8x 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf gering-mittel 1,5 6 
Filter und Puffer für Schadstoffe hoch-sehr hoch 3,5 14 
Spezieller Standort für die Vegetation  -- -- -- 

 
Die Bewertung erfolgt nach der Ökokontoverordnung Baden-Württemberg (ÖKVO 2010) und 
ist dem Anhang 2 „Schutzgut Boden“ zu entnehmen. 
 
Die Wertstufen des Bodens spiegeln sich in der Bilanztabelle zum Schutzgut „Boden“ wider. 
 
Ein Bodenschutzkonzept nach § 2 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) 
ist im Rahmen des Bebauungsplanverfahren nicht erforderlich, da die Flächengrößen für 
neue Erschließungsmaßnahmen von mehr als 5.000 m2 auf nicht versiegelten, nicht baulich 
veränderten oder unbebauten Fläche nicht überschritten wird. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
hohe Bodenfunktionserfüllung 
 
Prognose 
Durch die geplante Veränderung der Bodenoberfläche werden die natürlichen und durch 
landwirtschaftliche Nutzung anthropogen veränderten Bodenprofile zerstört. Die bebauten 
und versiegelten Flächen nehmen zu. Auf diesen Flächen ist die Funktion des Boden als 
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf, als Filter- und Puffer für (Schad-) Stoffe sowie die na-
türliche Fruchtbarkeit nicht mehr gegeben. Sie gehen als Lebensraum für Bodenorganismen 
und Pflanzen verloren. Die verbleibenden Flächen werden durch die Bautätigkeit in Teilen 
verdichtet. 
 
 

U.8.1.4 Schutzgut Fläche 

Das Schutzgut Fläche ist eng verzahnt mit dem Schutzgut Boden bzw. überlagert sich teil-
weise mit diesem. Anders als um die konkreten und verschiedenen Funktionen des Bodens 
geht es nun jedoch um die Nutzung von Boden bzw. Fläche. Dazu werden neben der Nut-
zung an sich auch die Eignung der Nutzung an vorhandener Stelle sowie der Verbund mit 
anderen umliegenden Flächen (z. B. Trittsteine oder Zerschneidungseffekte) dargestellt. In 
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der Prognose werden dann die geplanten Nutzungen ebenso beleuchtet wie die Fragen, in 
wie weit sie am geplanten Standort sinnvoll erscheinen (z. B. Zersiedelung) oder andere 
Nutzungsarten vorzuziehen wären und wie effizient mit der Fläche umgegangen wird. Ziel-
konflikte zwischen einer Durchgrünung und Auflockerung von Flächen und einer effizienten, 
verdichteten Nutzung können dabei nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren erfolgt mit 
ggf. entstehenden Restflächen und deren (wirtschaftlichen) Nutzbarkeit innerhalb sowie au-
ßerhalb des Planungsgebietes eine Auseinandersetzung. Auch hier spielen Trennungsef-
fekte eine Rolle. 
 
Das Schutzgut Fläche soll damit die Versiegelung im Sinne des Flächenverbrauches thema-
tisieren, so weit sinnvoll möglich reduzieren (Nachhaltigkeitsziele) und eine Art Alarmfunk-
tion für unnötigen Flächenverbrauch einnehmen. Trotzdem obliegt es letztlich der Planungs-
hoheit der Gemeinde, wie welche Fläche genutzt wird. Ein Rechtsanspruch auf die geeig-
netste Nutzung ergibt sich nicht. 
 
Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Bestand 
Der Großteil des Geltungsbereiches besteht aus häufig gemähten Fettwiesen. Westlich ver-
läuft ein geteerter Landwirtschaftlicher Weg, der sich in einer Weggabelung trennt. In der 
Mitte dieser Gabelung stehen mehrere erhaltenswerte Bäume. Nordwestlich im Geltungsbe-
reich tritt der Klingenbach in einem offenen Graben aus. Er ist von einem Feldgehölz um-
standen. Entlang der Wege befindet sich grasreiche, ausdauernde Ruderalvegetation. 
 
Prognose 
Die Baugrenze verschiebt sich durch die Bebauung weiter in die freie Landschaft. Die natur-
schutzfachlich wertvollen Strukturen in Verlängerung des Klingenbaches können erhalten 
und die Funktionen auch weiterhin genutzt werden. Durch den geplanten Grünstreifen am 
nördlichen Rand des Geltungsbereiches wird diese Fläche aufgewertet. Der Grünstreifen 
verbindet den Bereich des Klingenbaches mit der Gehölzgruppe an der Weggabelung und 
dient der Eingrünung des Wohngebietes. Durch das geplante Baugebiet werden Flächen 
versiegelt und der vorangegangenen Nutzung entzogen. Es entstehen negative Auswirkun-
gen auf das Schutzgut Fläche. 
 
 

U.8.1.5 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser setzt sich aus dem Grundwasser und Oberflächenwasser zusam-
men, die getrennt betrachtet werden. Oberflächenwasser werden an dieser Stelle zwar the-
matisiert, die Bewertung erfolgt jedoch über das Schutzgut Tiere und Pflanzen. 
Zur Beurteilung des Schutzguts Wasser wird daher das Grundwasserdargebot sowie die -
neubildung betrachtet. Sie ergibt sich aus der Durchlässigkeit der vorkommenden Gesteins-
formation als Hauptkriterium. Nebenkriterium, das jedoch nur in Ausnahmefällen herangezo-
gen wird, ist die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung. 
 
Die Bewertung der Auswirkungen auf das Teilschutzgut Grundwasser erfolgt hier verbal-ar-
gumentativ. Die Schutzfunktion der Grundwasserüberdeckung wird in der Bodenfunktion 
„Filter und Puffer für Schadstoffe“ mit berücksichtigt und bewertet. 
 
Bestand 
Geologisch befindet sich das Untersuchungsgebiet im Lettenkeuper (Erfurt-Formation), bzw. 
aus Holozäner Abschwemmmasse. Sie werden als Grundwasserleiter und Grundwasserge-
ringleiter mit einer geringen bis mittleren Durchlässigkeit angegeben. 
 
Nordwestlich im Geltungsbereich tritt der Klingenbach in einem offenen Graben aus. Er ist 
von einem Feldgehölz umstanden. 
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Bewertung für Eingriffsregelung 
Geringe bis mittlere Bedeutung für Grundwasserdargebot und -neubildung. 
 
Prognose 
Die Versiegelung und starke Verdichtung von weiteren Flächen verhindern das Einsickern 
von Niederschlägen in den Boden. In der Folge erhöht sich der oberflächige Wasserabfluss 
und verringert sich die Menge des im Boden gespeicherten Wassers. 
 
 

U.8.1.6 Schutzgut Klima und Luft 

Das Schutzgut Klima und Luft betrachtet lokale und regionale Luftaustauschprozesse und 
raumstrukturelle Gegebenheiten. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Funktion einer Flä-
che den bioklimatischen und lufthygienischen Belastungen auf einen Wirkraum (insbeson-
dere Siedlung) entgegenzuwirken, sie zu vermindern oder zu verhindern. Besonders rele-
vant sind hierbei offene, unversiegelte Flächen zur Bildung von Kaltluft (beispielsweise 
Acker- und Wiesenflächen), Hänge, Rinnen und Täler, die die gebildete Kaltluft in belastete 
Wirkräume transportieren (Kaltluftleitbahnen). Des Weiteren tragen flächige Gehölzstruktu-
ren zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, der Milderung von Klimaextremen und zur lufthygieni-
schen Reinigung bei. 
 
Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Bestand 
Der Großteil des Geltungsbereiches besteht aus häufig gemähten Fettwiesen. Nordwestlich 
im Geltungsbereich tritt der Klingenbach in einem offenen Graben aus. Er ist von einem 
Feldgehölz umstanden. 
Das Plangebiet befindet sich auf einer nach Nordwesten hin abfallenden Fläche. Diese Flä-
che wird landwirtschaftlich genutzt. Es kann von einer nächtlichen Ausstrahlung und damit 
einer Bildung von Kaltluft auf der Fläche ausgegangen werden. Die gebildete Luft folgt dem 
natürlichen Gefälle und fließt hangabwärts Richtung Nordwesten. Nordwestlich des geplan-
ten Wohngebietes befindet sich keine Bebauung. Eine siedlungsrelevante Kaltluftproduktion 
bzw. ein siedlungsrelevanter Kaltlufttransport liegen nicht vor. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
mittlere Bedeutung für Klima- und Lufthaushalt 
 
Prognose 
Die aktuell noch kaltluftproduzierenden Flächen werden in klimabelastende Flächen umge-
wandelt. Die bebauten und versiegelten Flächen heizen sich bei Sonneneinstrahlung auf, die 
Luft wird wärmer und trockener. Die Kaltluftentstehung wird hier verhindert oder stark einge-
schränkt. 
 
 

U.8.1.7 Schutzgut Landschaft 

Um eine nachvollziehbare und vom Betrachter losgelöste Bewertung des Schutzgutes Land-
schaft zu erreichen werden objektive und z. T. messbare Kriterien herangezogen. In erster 
Linie dienen die Kriterien „Vielfalt“ und „Eigenart“ zur Kategorisierung. Unter Vielfalt wird da-
bei die Ausstattung mit Elementen und Merkmalen, die den Landschaftsausschnitt struktu-
rieren verstanden. Solche Elemente sind beispielsweise Feldgehölze und Hecken, Bach-
läufe, Einzelbäume und Baumgruppen. Sie werden um Merkmale wie das Relief ergänzt. Ei-
genart wird durch die naturräumlichen Gegebenheiten bzw. das Vorkommen und die Aus-
prägung naturraumtypischer und prägender Landschaften charakterisiert. Begleitet werden 
diese beiden Hauptkriterien von einer Reihe von Nebenkriterien, wie Einsehbarkeit, Natür-
lichkeit, Zugänglichkeit, Geräusche und Gerüche sowie Erreichbarkeit. 
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Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Bestand 
Der Großteil des Geltungsbereiches besteht aus häufig gemähten Fettwiesen. Westlich ver-
läuft ein geteerter Landwirtschaftlicher Weg, der sich in einer Weggabelung trennt. In der 
Mitte dieser Gabelung stehen mehrere erhaltenswerte Bäume. Nordwestlich im Geltungsbe-
reich tritt der Klingenbach in einem offenen Graben aus. Er ist von einem Feldgehölz um-
standen. Entlang der Wege befindet sich grasreiche, ausdauernde Ruderalvegetation. 
 
Bewertung für Eingriffsregelung 
mittlere Bedeutung für das Landschaftsbild 
 
Prognose 
Die Bebauung offener Flächen außerhalb der bestehenden Sieglungsgrenze stellt grund-
sätzlich einen Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild dar. Die Baugrenze verschiebt sich 
durch die Bebauung weiter in die freie Landschaft.  
Die naturschutzfachlich wertvollen Strukturen in Verlängerung des Klingenbaches können 
erhalten und die Funktionen auch weiterhin genutzt werden. Durch den geplanten Grünstrei-
fen am nördlichen Rand des Geltungsbereiches wird diese Fläche aufgewertet. Der Grün-
streifen verbindet den Bereich des Klingenbaches mit der Gehölzgruppe an der Weggabe-
lung und dient der Eingrünung des Wohngebietes. 
 
 

U.8.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kulturgüter sind bauliche, gärtnerische oder sonstige Anlagen von geschichtlichem, wissen-
schaftlichem, künstlerischem, archäologischem, städtebaulichem oder kulturlandschaftsprä-
gendem Wert. Sie unterfallen zumeist dem Denkmalschutz oder sind als Landschaftsschutz-
gebiet oder Naturdenkmal erfasst. Als Sachgüter gelten natürliche oder menschengeschaf-
fene Güter, die für Einzelne, besondere Gruppen oder die Gesellschaft insgesamt von mate-
rieller Bedeutung sind. 
 
Die Bewertung des Schutzgutes erfolgt verbal-argumentativ. 
 
Bestand 
Es sind weder Kultur- noch sonstige Sachgüter im Plangebiet vorhanden. 
 
Prognose 
Es bestehen damit keine Beeinträchtigungen für dieses Schutzgut. 
 
 

U.8.1.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Zwischen den Schutzgütern besteht ein enges Wirkungsgeflecht, das den Naturhaushalt als 
komplexes Gefüge kennzeichnet. So kann die Veränderung eines Schutzgutes negative Wir-
kungen auf andere Schutzgüter entfalten, aber auch positive Effekte bewirken (Summations- 
und Aufhebungswirkungen). Wasser, Boden und kleinklimatische Verhältnisse bestimmen 
gemeinsam mit der menschlichen Nutzung die Standortbedingungen für die Vegetation. Die 
klimatischen Verhältnisse und die Luftqualität beeinflussen das menschliche Wohlbefinden. 
Auch Landschaftsbild und Mensch beeinflussen sich gegenseitig: Der Mensch gestaltet die 
Kulturlandschaft, deren Verarmung oder Störung wiederum die Erholungseignung verringert. 
Die Versiegelung von Boden behindert einerseits die Grundwasserbildung, andererseits wer-
den mögliche Schadstoffeinträge ins Grundwasser erschwert. 
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U.8.1.10 Auswirkungen von schweren Unfällen und Katastrophen auf die 
Schutzgüter und ihre Wechselwirkungen 

Dieses Kapitel stellt kein Schutzgut im eigentlichen Sinne dar. Es soll vielmehr die Risiken 
und damit die möglichen Auswirkungen, die durch Unfälle und Katastrophen vom Bebau-
ungsplan auf die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (also die 
Schutzgüter inklusive ihrer Wechselwirkungen sowie Natura 2000-Gebieten) ausgehen, ge-
sammelt darstellen. Dabei geht es weniger um theoretisch mögliche, jedoch äußerst un-
wahrscheinliche Szenarien als vielmehr um realistische und durchaus auch eintretende Er-
eignisse. Dennoch sind unter den Stichworten „Unfälle“ und „Katastrophen“ Gefahren ge-
meint, die über das alltägliche und allgegenwärtige Risiko (z. B. Autounfälle, kleinere Unfälle 
im Zusammenhang mit der Bauphase) hinausgehen. Auslöser können sowohl menschlichen 
als auch natürlichen Ursprungs sein. 
 
Prognose 
Richtung Klingenbach. Bei einem Brand kann ggf. verunreinigtes Löschwasser durch die 
Hanglage in den Klingenbach gelangen. 
 
 

U.8.2 Entwicklungsprognose ohne Umsetzung der Planung 

Bei Nicht-Durchführung der Planung (Nullvariante) bliebe die aktuelle Nutzung des Geländes 
auf absehbare Zeit erhalten. Dadurch würde die Situation bezüglich der Umweltbelange mit 
den in der Bestandsanalyse beschriebenen Funktionen und Belastungen unverändert blei-
ben. 
 
Die Ausweisung von Wohnbauflächen ist für die weitere Entwicklung der Gemeinde drin-
gend erforderlich.  
 
 

U.8.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Einschränkend ist festzuhalten, dass die Pflicht zur Prüfung von Alternativen nach den allge-
meinen Grundsätzen zu beschränken ist "auf das, was (...) angemessenerweise verlangt 
werden kann" (§ 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB). Flächenmäßige Alternativen wurden bereits bei 
Aufstellung des Flächennutzungsplanes untersucht. 
 
Es handelt sich um einen kommunalen Bedarf nach Wohnbauflächen, welcher sich aufgrund 
der Flächenverfügbarkeiten und den Baulandanforderungen momentan nicht anderweitig im 
Gemeindegebiet umsetzen lässt. Die Ausweisung entsprechender Flächen ist für die weitere 
Entwicklung der Gemeinde dringend erforderlich.  
 
 

U.8.4 Beurteilung der Umweltauswirkungen und Eingriffsregelung 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB sind die Vorschriften der Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz in der Bauleitplanung anzuwenden. Darin ist festgelegt, dass erhebliche Beein-
trächtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild vorrangig zu vermeiden sind, nicht 
vermeidbare Beeinträchtigungen sind möglichst funktionsbezogen auszugleichen. Erheblich 
ist jede spürbar negative Veränderung. Betrachtet werden dabei Tiere, Pflanzen und ihre Le-
bensräume, Boden, Wasser, Klima, Luft sowie die Landschaft und ihre Erholungseignung. 
Die im Umweltbericht untersuchten Schutzgüter „Mensch“ sowie „Kultur- und Sachgüter“ 
sind nicht Gegenstand der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. 
 
Ausgehend von der Überplanung des Offenlandes ergeben sich Beeinträchtigungen für den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Insgesamt betrachtet liegt eine erhebliche Beein-
trächtigung und somit ein Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung vor. Es müssen 
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Maßnahmen zur Vermeidung und zur Kompensation der bestehenden Beeinträchtigungen 
für Naturhaushalt und Landschaftsbild ergriffen werden. 
 
 

U.8.5 Eingriff-Ausgleichsbilanzierung 

Durch den Bebauungsplan Herrenweg III ergibt sich ein Defizit von 140.813 Ökopunkten. 
 
Durch die Maßnahme eM1 „Pflanzung einer Obstbaumreihe“ werden 91.092 Ökopunkte ge-
schaffen. 
 
 

Schutzgut 

bisherige 
Wert in Punk-
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Tiere und Pflanzen 184.400 99.070 -85.330         
Boden 132.333 76.851   -55.483       
Oberflächenwasser verbal argumentativ     -     
Klima / Luft verbal argumentativ       -   
Landschaftsbild verbal argumentativ         - 

        
Ausgleichsbilanz        

Schutzgut 
Ausgleich 
planintern 

Ausgleich 
planextern Differenz Ausgleich monetärer 

Tiere und Pflanzen -85.330  91.092  5.762    

Boden -55.483  0  -55.483    
Oberflächenwasser 

verbal argumentativ 
  

Klima / Luft   
Landschaftsbild   
Summe (Ökopunkte) -140.813  91.092  -49.721    

 
 
Das verbleibende Defizit von 49.721 Ökopunkten wird durch folgende Ökokontomaßnahmen 
ausgeglichen: 
 

• WO00001 Obstbaumreihe bei Rudelsdorf mit 11.340 Ökopunkten 
• WO00002 Fischaufstiegshilfe WKA T59 mit 38.381 Ökopunkten 

 
 
wichtiger Hinweis: 
 
Der Bebauungsplan „Herrenweg III“ wurde 2021 gemäß § 13b BauGB ausgelegt. Im Zuge 
dieses Verfahrens wurden für die große Maßnahmenfläche im Norden des Geltungsberei-
ches 19.366 Ökopunkte gutgeschrieben. Diese Ökopunkte wurden als Kompensation für 
den Bebauungsplan „Herrenweg II, 1. Änderung“ verwendet. 
 
Diese Ökopunkte stehen nicht mehr zur Verfügung. Dieser Ausgleich erfolgt über die Öko-
kontomaßnahme WO00002 Fischaufstiegshilfe WKA T 59. 
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U.9. Maßnahmenkonzeption 

In der Maßnahmenkonzeption werden alle Maßnahmen aufgeführt, die resultierend aus den 
Vorschriften der Eingriffsregelung, dem Biotopschutz, den artenschutzrechtlichen Vorgaben, 
den Schutzvorschriften für Lebensraumtypen nach der FFH-Richtlinie und möglichen Krisen-
fällen erforderlich werden. 
 
Erste Priorität hat die Vermeidung von Beeinträchtigungen durch die Planung. Wenn eine 
völlige Vermeidung nicht möglich ist, müssen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich 
gehalten (minimiert) werden. Dies gilt auch für die Bauphase. 
 
Die verbleibenden nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen müssen durch geeignete Aus-
gleichsmaßnahmen kompensiert werden, wobei möglichst die beeinträchtigte Funktion des 
Naturhaushaltes wiederhergestellt werden sollte. Ist das nicht möglich, muss ein gleichwerti-
ger Ersatz geschaffen werden. Im Rahmen des Biotopschutzes, des Schutzes der Lebens-
raumtypen nach FFH-Richtlinie und des Artenschutzes gelten strengere Anforderungen an 
die Maßnahmen. 
 
Für alle Kompensationsmaßnahmen gilt: Die Flächen, auf denen die Maßnahmen durchge-
führt werden, müssen einen geringen Ausgangswert besitzen und ein hohes Entwicklungs-
potenzial aufweisen. Die Maßnahmen sind dauerhaft abzusichern. Nach Umsetzung aller 
untenstehend angeführten Maßnahmen verbleibt bei Durchführung der Planung keine er-
hebliche Beeinträchtigung von Naturhaushalt und Landschaft, artenschutzrechtliche Verbote 
treten nicht ein und die Verträglichkeit mit den Zielen der FFH-Richtlinie (Lebensraumtypen) 
und des Biotopschutzes ist gegeben. Maßnahmen außerhalb des räumlichen Geltungsberei-
ches des Bebauungsplanes sind dauerhaft abzusichern, z. B. über einen öffentlich-rechtli-
chen Vertrag. 
 
 

U.9.1 Maßnahmen gemäß Eingriffsregelung 

U.9.1.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
 
• Immergrüne Hecken (z. B. Thuja, Kirschlorbeer) sind auszuschließen. 
• Die Verwendung grell leuchtender und reflektierender Farben sollte ausgeschlossen wer-

den. 
• Stützmauern sollen in Trockenbauweise mit Naturstein erstellt werden. 
• Nebenanlagen sollen in den privaten Grünflächen ausgeschlossen werden. 
• Für die angrenzenden Gehölzbestände sind während der Bauarbeiten ggf. Schutzmaß-

nahmen zu treffen (z. B. Bauzaun). 
 
Die genannten Maßnahmen können zwar Teile des Eingriffs vermeiden oder verringern, es 
verbleiben nach Umsetzung jedoch unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigung. Es sind da-
her Maßnahmen zum Ausgleich notwendig. 
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U.9.1.2 Ausgleichsmaßnahmen 

Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
 
• Zur Gliederung, Durchgrünung sowie Reduzierung der Aufheizung des Straßenraumes 

sollen innerhalb des Baugebiets Bäume entlang den Straßen festgesetzt werden. 
• An der nordwestlichen Grenze des Geltungsbereiches soll ein Grünstreifen festgesetzt 

werden. Zur Eingrünung sind dort Obstbäume zu pflanzen sowie die dort bereits vorhan-
denen Gehölze zu erhalten. 

 
Weitere Flächen für Ausgleichsmaßnahmen stehen innerhalb des Geltungsbereichs nicht 
zur Verfügung. Die weitere Kompensation des Eingriffes muss daher außerhalb des Gel-
tungsbereichs erfolgen. Die Maßnahmen sind unter Anhang 3 „Externe Kompensation“ ge-
nau beschrieben und werden über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag gesichert. Vorgese-
hen sind folgende Maßnahmen: 
 

• eM1 „Pflanzung einer Obstbaumreihe“ 
 
Es verbleibt danach ein Defizit von 49.721 Ökopunkten. Diese werden durch Ökokontomaß-
nahmen ausgeglichen. 
 
 
Bei einer Umsetzung aller aufgeführten Maßnahmen werden die durch die Planung zugelas-
senen Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild im Sinne der Eingriffsreg-
lung kompensiert. 
 
 

U.9.2 Maßnahmen gemäß Biotopschutz 

Da keine geschützten Biotope vorliegen, sind solche Maßnahmen nicht erforderlich. 
 
 

U.9.3 Maßnahmen gemäß Erhaltungsgebot Streuobstbestände 

Maßnahmen zum Schutz von Streuobstbeständen sind nicht notwendig. 
 
 

U.9.4 Maßnahmen gemäß Artenschutzvorschriften 

Diese Maßnahmen gemäß Artenschutzvorschriften sind zur Vermeidung von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 BNatSchG zwingend umzusetzen und somit einer Abwägung nicht zu-
gänglich. 
 
 

U.9.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen 

Zum Schutz der Brutvögel während der Brut- und Aufzuchtzeit der Jungtiere sollen folgende 
Maßnahmen gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG umgesetzt werden. 
 
• keine Baufeldräumung vom 1. März bis 30. September 
• keine Fällung- und Rodung von Gehölzen vom 1. März bis 30. September 
 
 

U.9.4.2 Vorgezogene Maßnahmen (CEF) 

Vorgezogene Maßnahmen (CEF) sind nicht notwendig. 
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U.9.5 Maßnahmen für Lebensraumtypen gemäß der FFH-Richtlinie 

Maßnahmen zum Schutz von Lebensraumtypen gemäß der FFH-Richtlinie sind nicht not-
wendig. 
 
 

U.9.6 Maßnahmen für Krisenfälle 

Maßnahmen für Krisenfälle sind nicht notwendig. 
 
 

U.10. Zusätzliche Angaben 

U.10.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die Untersuchung zur Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 18 
BNatSchG erfolgt anhand der Arbeitshilfen und Bewertungsempfehlungen der Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg sowie in Anlehnung an die 
Ökokonto-Verordnung. Die Modelle setzen sich aus einer verbal-argumentativen Begrün-
dung und einer unterstützenden Quantifizierung des erforderlichen Kompensationsumfangs 
zusammen. 
 
In der Bestandsaufnahme wird zunächst die Bedeutung der Flächen für den Naturhaushalt 
bzw. ihre Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen ermittelt. In der sich anschließen-
den Entwicklungsprognose werden die durch die Planung zu erwartenden Veränderungen 
des Gebietes beschrieben. Die einzelnen Schutzgüter werden gesondert betrachtet. 
 
Entsteht durch die Planung eine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushaltes, so liegt 
ein Eingriff nach dem Bundesnaturschutzgesetz vor, der kompensiert werden muss. Da bei 
einer Bebauung Boden dauerhaft verloren geht, stellt ein Bebauungsplan in der Regel immer 
einen Eingriff dar. Dann werden in einem dritten Schritt die Vermeidungs-, Minimierungs- 
und Ausgleichsmaßnahmen festgelegt, um die verlorenen Funktionen so weit wie möglich zu 
erhalten bzw. wieder herzustellen. Zur Quantifizierung des Kompensationsumfangs werden 
Bestand und Planung gegenübergestellt und die Wertdifferenz ermittelt. 
 
 

U.10.2 Lücken und Defizite des Umweltberichtes 

Folgende Fragestellungen konnten in der Umweltprüfung nicht abschließend geklärt werden: 
 
• Keine bekannt 
 
 

U.10.3 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung (Monitoring) 

Seitens der Gemeinde ist nach Abschluss der Baumaßnahmen der Zustand der festgesetz-
ten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Pflanzbindungen, Pflanzgebote, Flächen oder Maß-
nahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft auf öffentlichen und privaten Flächen 
durch Ortsbesichtigungen zu prüfen. 
 
Eine ökologische Baubegleitung kann sinnvoll sein, um u. a. die in den Prognosen genann-
ten baubedingten Auswirkungen ggf. zu vermeiden und zu minimieren sowie die festgesetz-
ten Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen sachgerecht umzusetzen. 
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U.10.4 Zusammenfassung 

Das Untersuchungsgebiet liegt am nördlichen Ortsrand der Gemeinde Wolpertshausen. Da-
mit befindet sich die Fläche in der Großlandschaft „Neckar- und Tauber- Gäuplatten“ und im 
Naturraum Kocher- Jagst- Ebene (126). 
 
Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca. 1,49 ha und grenzt unmittelbar an die vorhan-
dene Bebauung „Herrenweg II, 1. Änderung“ an. Der Bebauungsplan „Lederer, 1. Änderung“ 
grenzt im Süden an den vorliegenden Bebauungsplan. 
 
Der Großteil des Geltungsbereiches besteht aus häufig gemähten Fettwiesen. Westlich ver-
läuft ein geteerter Landwirtschaftlicher Weg, der sich in einer Weggabelung trennt. In der 
Mitte dieser Gabelung stehen mehrere erhaltenswerte Bäume. Nordwestlich im Geltungsbe-
reich tritt der Klingenbach in einem offenen Graben aus. Er ist von einem Feldgehölz um-
standen. Entlang der Wege befindet sich grasreiche, ausdauernde Ruderalvegetation. 
 
Der Untersuchungsumfang umfasst eine Nutzungs- und Biotoptypenkartierung vom Mai 
2018 sowie die Auswertung von Kartenmaterial zu Geologie und Boden. 
 
Es war eine Schallimmissionsprognose zu erstellen. 
 
Geschützte Arten sind innerhalb des Geltungsbereichs aufgrund der vorhandenen Habi-
tatstrukturen nicht zu erwarten. 
 
Die vereinzelt vorkommenden Gehölze können größtenteils erhalten werden und/oder wei-
sen keine Höhlungen oder frei Nester auf. Der Teil des Klingenbachs, der innerhalb des Gel-
tungsbereiches liegt, bleibt ebenfalls erhalten. Für Offenlandbrüter wie die Feldlerche stellt 
der Planbereich inklusive der unmittelbar angrenzenden Flächen keinen geeigneten Lebens-
raum dar. Durch bereits vorhandene Gebäude, Bäume und Wege sowie deren Nutzung sind 
Kulissenwirkung und Störfaktoren zu groß. 
 
In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde kann aus oben genannten Gründen von 
einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) abgesehen werden. 
 
Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen das Tötungsverbot des § 44 BNatSchG muss die 
Räumung des Baugebietes außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen. Die Vogelbrutzeit erstreckt 
sich von Anfang März bis Ende September. 
 
Ausgehend von der Überplanung des Offenlandes ergeben sich Beeinträchtigungen für den 
Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Insgesamt betrachtet liegt eine erhebliche Beein-
trächtigung und somit ein Eingriff im Sinne der Eingriffsregelung vor. Es müssen Maßnah-
men zur Vermeidung und zur Kompensation der bestehenden Beeinträchtigungen für Natur-
haushalt und Landschaftsbild ergriffen werden. 
 
Folgende Maßnahmen sollten im Bebauungsplan festgesetzt werden: 
• Zur Gliederung, Durchgrünung sowie Reduzierung der Aufheizung des Straßenraumes 

sollen innerhalb des Baugebiets Bäume entlang den Straßen festgesetzt werden. 
• An der nordwestlichen Grenze des Geltungsbereiches soll ein Grünstreifen festgesetzt 

werden. Zur Eingrünung sind dort Obstbäume zu pflanzen sowie die dort bereits vorhan-
denen Gehölze zu erhalten. 

 
Weitere Flächen für Ausgleichsmaßnahmen stehen innerhalb des Geltungsbereichs nicht 
zur Verfügung. Die weitere Kompensation des Eingriffes muss daher außerhalb des Gel-
tungsbereiches über externe Maßnahmen oder über bereits generierte Ökopunkte der Ge-
meinde Wolpertshausen erfolgen. Der Ausgleich muss über einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag gesichert werden. 
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TEXTTEIL 

P PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Dem Bebauungsplan „Herrenweg III“ liegen zugrunde: das Baugesetzbuch (BauGB) vom 
03.11.2017, die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 sowie die Gemeinde-
ordnung Baden-Württemberg (GemO) jeweils in den zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlus-
ses gültigen Fassungen. 
 
 

P.1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 1 – 11 BauNVO) 
 

P.1.1 Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO) 
 
Zulässig sind: 
 
• Wohngebäude, 
• die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-

wie nicht störenden Handwerksbetriebe, 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
 
Hinweis: Hinsichtlich der Geräuschimmissionen durch die nördlich gelegene Autobahn 

siehe Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde im Kapitel U.7.9 
„Immissionsschutz“. Eine Berücksichtigung der passiven Schallschutzmaßnah-
men wird empfohlen. 

 
 

P.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 – 21a BauNVO) 
 
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist mit 0,4 festgesetzt. Diese darf auch gemäß § 19 Abs. 4 
BauNVO nicht überschritten werden. Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen werden als 
nicht versiegelte Flächen betrachtet. 
 
 

P.2.1 Höhe der baulichen Anlagen 
(§ 16 Abs. 3 BauNVO und § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
 
Die Außenwandhöhe der Gebäude, gemessen von der geplanten Geländeoberfläche bis 
zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut, darf gemäß Planeintrag auf 2/3 der Ge-
bäudelänge folgende Maße nicht überschreiten: 6,30 m. 
 
Die Firsthöhe bzw. Gebäudehöhe bemisst sich an der Erdgeschossrohfußbodenhöhe. 
 
Die Firsthöhe darf 9,0 m nicht überschreiten. Für Pultdächer ist die maximale Gebäudehöhe 
auf 9,0 m festgesetzt. 
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P.2.2 Höhenlage der baulichen Anlagen 
(§ 18 BauNVO) 
 
Die Erdgeschossrohfußbodenhöhe darf nicht mehr als 0,50 m über der gewachsenen Gelän-
deoberfläche bzw. angrenzenden Verkehrsfläche liegen. Die festgesetzten maximalen Ge-
bäudehöhen sind dabei zu beachten. Maßgebend ist der gemittelte Geländeverlauf. 
 
 

P.3 Nebenanlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 14 Abs. 1 und 1a BauNVO) 
 
Nebenanlagen sind entsprechend § 14 BauNVO, soweit als Gebäude vorgesehen, auch au-
ßerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche bis zu einer Größe von 40 m3 Bruttorauminhalt 
zulässig. 
 
Die Höhe der Nebenanlagen darf die zulässigen Außenwandhöhen nicht überschreiten. In 
den als Grünflächen oder mit Leitungsrecht festgesetzten Bereichen sind ober- und unterirdi-
sche Nebenanlagen unzulässig. 
 
Nebenanlagen, die der öffentlichen Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen 
dienen, sind auch außerhalb der Baugrenzen nicht jedoch in den Grünflächen zulässig. 
 
Mit Wärmepumpen ist ein Abstand von 5,0 m zum Nachbargrundstück einzuhalten. Der Ab-
stand darf nur unterschritten werden, wenn durch eine vereinfachte Regelfallprüfung nach 
der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm) nachgewiesen wird, dass diese keine schädli-
chen Umwelteinwirkungen verursachen. 
 
 

P.4 Bauweise 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 
 
Es ist eine offene Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern mit einer max. Gebäudelänge 
von 20,0 m zulässig. 
 
 

P.5 Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO) 
 
Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche bis zu einer Entfernung von 3,50 m zur Straßenbegrenzungslinie zuläs-
sig, nicht jedoch in den festgesetzten Grünflächen. Die Stellplätze und die Garagenzufahrten 
mit wasserdurchlässigen Belägen wie Rasengittersteinen oder ähnlichem auszuführen. 
 
Hinweis: Die Landesbauordnung (LBO) gilt unverändert weiter. Demnach sind Grenzgara-

gen nur unter Einhaltung der Vorschriften des § 6 Abs. 1 LBO zulässig. 
 
 

P.6 Zahl der Wohnungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
Die Zahl der Wohnungen ist im Allgemeinen Wohngebiet pro Einzelhaus auf 2 Wohnungen 
und je Doppelhaushälfte auf 1 Wohnung begrenzt. 
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P.7 Öffentliche Stellplätze 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
Die tatsächliche Anordnung der öffentlichen Stellplätze entlang der Erschließungsstraßen 
(siehe Planeintrag) wird festgelegt, wenn die anliegenden Grundstückszufahrten bekannt 
sind. 
 
 

P.8 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, Immissionsschutz/Lärm-
schutz 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
Aufgrund von Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 
und TA Lärm im Bereich des angrenzenden Gewerbegebietes zum Plangebiet (WA) sind ge-
eignete Schallschutzmaßnahmen erforderlich. 
 
Innerhalb der im Plan dargestellten Fläche ist eine Lärmschutzwand gem. Schallimmissions-
prognose zu errichten: 
• „Errichtung einer L-förmigen 4 m hohen Lärmschutzwand mit darauf aufgesetzter Schräg-

dachung, die 3 m tief in das Betriebsgelände hineinragt und etwa 30° geneigt ist, so dass 
die Firstlinie des Pultdaches ca. 5,5 m hoch über dem Betriebsgelände verläuft“ 

• Längenmaße betragen mindestens 49 x 16 m  
• Mindestdämmung von Rw = 24 dB ist einzuhalten. Die baulichen Anforderungen sind ge-

mäß ZTV-Lsw 06 einzuhalten. 
 
Hinweis: Um die Lage der Lärmschutzwand im Plan zeichnerisch darstellen zu können, 

wurde eine Fläche mit einer Breite von 1,0 m gewählt. In der späteren Ausfüh-
rung weißt eine Lärmschutzwand eine andere tatsächliche Breite auf, die unter 
1,0 m liegen wird. Somit ist die Signatur im Planteil lediglich als eine Plangrafik 
zu verstehen, die Breite wird nicht festgesetzt. 

 
Hinweis: Hinsichtlich der Geräuschimmissionen durch die nördlich gelegene Autobahn 

siehe Stellungnahme der Unteren Immissionsschutzbehörde im Kapitel U.7.9 
„Immissionsschutz“. Eine Berücksichtigung der passiven Schallschutzmaßnah-
men wird empfohlen. 

 
 

P.9 Versorgungsanlagen und –leitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 
Die oberirdische Führung von Niederspannungsleitungen ist nicht zulässig. 
 
 

P.10 Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 

P.10.1 Öffentliche Grünflächen 
 
Im Geltungsbereich wird eine öffentliche Grünfläche festgesetzt. 
Auf dieser Fläche ist ein Wiesenstreifen anzusäen und Bäume als Einzelpflanzgebote umzu-
setzen. Außerdem werden Einzelpflanzbindungen sowie eine flächenhafte Pflanzbindung 
festgesetzt. 
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P.10.2 Private Grünflächen 
 
Es wird eine private Grünfläche festgesetzt. Diese Fläche schließt sich an die nordwestlich 
gelegenen Grundstücke an und darf von den Eigentümern als Garten genutzt werden. Das 
Errichten von baulichen Nebenanlagen ist auf dieser Fläche unzulässig. 
 
 

P.11 Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 
Die im Plan dargestellten Versorgungsleitungen sind nach technischen Grundsätzen dem 
Versorgungsträger durch ein Leitungsrecht zugunsten desselben sicherzustellen. Die durch 
ein Leitungsrecht gesicherten Flächen müssen zugänglich sein. Stark wachsende, tief wur-
zelnde Bäume und Sträucher sowie Aufschüttungen sind hier unzulässig. 
 
 

P.12 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
M: Maßnahmen für den Artenschutz 
Das Fällen und Roden von Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG vom 1. März bis 
30. September verboten. 
 
M: Maßnahmen zur Gartengestaltung 
Die nicht baulich genutzten Grundstücksflächen, die nicht auf die Grundflächenzahl (GRZ) 
angerechnet werden, sind gärtnerisch als unversiegelte Vegetationsflächen anzulegen und 
dauerhaft zu erhalten. Kies-, Schotter- und sonstige vergleichbare Materialschüttungen sind 
hierfür unzulässig; wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien (Folien, Vlies) sind 
nur zur Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig. 
 
M: Maßnahmen zur Pflanzenverwendung 
Aus ökologischen Gründen sind sortenreine, geschlossene Hecken aus Nadelgehölzen 
(z. B. Thuja) und Kirschlorbeer nicht zulässig. 
 
M1: Wiesenstreifen 
Innerhalb der Maßnahmenfläche M1 ist eine Magerwiese herzustellen. Dies kann entweder 
durch Extensivierung (siehe unten) oder durch Einsaat geschehen. Bei einer Einsaat ist eine 
entsprechende autochthone (Süddeutsches Hügel- und Bergland) Magerwiesenmischung 
(z.B. „01 Blumenwiese“ der Firma Rieger-Hofmann) anzusäen oder durch Heumulchsaat 
von einer Spenderfläche zu übertragen. Bei letzterer Vorgehensweise ist darauf zu achten, 
dass es sich bei der Spenderfläche um eine Magere Flachland-Mähwiese im Erhaltungszu-
stand B oder besser handelt und die Standortbedingungen ähnlich denen der Empfängerflä-
che sind. Eine entsprechende Bodenbearbeitung vor der Ansaat ist in beiden Fällen empfeh-
lenswert. 
 
Die Fläche ist extensiv zu bewirtschaften, sodass sich artenreiches Grünland entwickeln 
kann. Die Mahd erfolgt auf der dargestellten Fläche mindestens zweimal, bei entsprechen-
dem Aufwuchs auch dreimal jährlich, wobei die Erstmahd ungefähr zur Blüte der bestands-
bildenden Obergräser erfolgen sollte. Es wird jedoch empfohlen, den Schnittzeitpunkt von 
Jahr zu Jahr etwas zu variieren, um Dominanzbildungen einzelner Arten entgegenzuwirken 
und die Aussamung aller vorkommenden Arten zu gewährleisten. Das Mähgut ist abzuräu-
men. Es empfiehlt sich auch hier das Mähgut zuvor auf der Fläche abtrocknen zu lassen, um 
die Aussamung zu verbessern. Im Herbst ist eine kurze Nachbeweidung mit mahdähnlichem 
Charakter in der Regel möglich (keine Standweide!). Sie darf jedoch keine Artenverarmung 
zur Folge haben. 
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Eine Dünung ist in den ersten Jahren zur Aushagerung der Fläche nicht zulässig. Sobald 
sich ein stabiler Magerwiesenbestand ausgebildet hat, kann alle zwei bis drei Jahre eine Er-
haltungsdüngung, die sich an folgenden Werten orientieren kann, erfolgen: 

• Festmist 
o bis zu 100 dt/ha 
o Herbstausbringung oder 

• Gülle 
o bis zu 20m3 verdünnte Gülle (TS-Gehalt etwa 5 %) 
o nicht zum ersten Aufwuchs oder 

• Mineraldünger 
o bis zu 35 kg P2O5/ha und 120 kg K2O/ha 
o kein mineralischer Stickstoff. 

 
Innerhalb der Maßnahmenfläche werden zudem einige Pflanzgebote sowie Pflanzbindungen 
festgesetzt (siehe folgende Kapitel). 
 
 

P.13 Pflanzgebote 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 

P.13.1 Einzelpflanzgebote 
 
EPfg 1 Laubbäume: 
Innerhalb der nordwestlichen Grünfläche bzw. der Maßnahmenfläche M1 sind gemäß den 
Einträgen im Planteil Laubbaum-Hochstämme pflanzen. 
 
Die Bäume sollten die Pflanzqualität von einem Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammhöhe 
mindestens 180 cm und Stammumfang 12- 14 cm nicht unterschreiten. Die Bäume sind ord-
nungsgemäß zu pflanzen (Dreibocksicherung, Stammschutz, Fraßschutz, Pflegeschnitt, 
etc.). Die Bäume sind dauerhaft zu pflegen und bei Abgang entsprechend den hier festge-
setzten Vorgaben zu ersetzen. 
 
Pflanzliste 1 
 
Bäume, Hochstamm, 3 x verpflanzt und Stammumfang ab 12-14 cm: 
 
Acer campestre   Maßholder, Feld-Ahorn 
Acer platanoides   Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 
Betula pendula   Hänge-Birke 
Carpinus betulus   Hainbuche 
Fagus sylvatica   Rotbuche 
Prunus avium    Vogel-Kirsche 
Quercus petraea   Trauben-Eiche 
Quercus robur   Stiel-Eiche 
Sorbus torminalis   Elsbeere 
Tilia cordata    Winter-Linde 
Tilia platyphyllos   Sommer-Linde 
 
Hinweis: Ein Mindestabstand zu Straßen sowie angrenzenden landwirtschaftlichen und 

privaten Grundstücken muss gemäß Nachbarrecht bzw. RPS eingehalten wer-
den (siehe dazu Hinweis H.9 „Grenzabstände mit Pflanzungen“). 
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EPfg 2 Bäume entlang der Erschließungsstraßen: 
Entlang der Erschließungsstraßen sind gemäß Planeintrag Laub-Hochstämme anzupflanzen 
und dauerhaft zu unterhalten. Die Bäume innerhalb der Baugrundstücke dürfen unter Beach-
tung des Nachbarrechts entlang der jeweiligen Straßenachse verschoben werden. 
 Alle Bäume sind gemäß Pflanzliste 2 als Hochstämme in 3 x verpflanzter Qualität mit einem 
Stammumfang von mindestens 12-14 cm anzupflanzen. Von den vorgegebenen Standorten 
kann um bis zu 3,0 m abgewichen werden. 
 
Pflanzliste 2 
 
Bäume, Hochstamm, 3 x verpflanzt und Stammumfang ab 12-14 cm: 
Acer campestre 'Elsrijk'  Feldahorn 
Acer platanoides   Spitzahorn 
Carpinus betulus 'Fastigiata'  Pyramiden-Hainbuche 
Prunus padus 'Schloss Tiefurt'  Traubenkirsche 
Prunus x schmittii   Zierkirsche 
Sorbus aria 'Magnifica'  Mehlbeere 
Sorbus domestica   Speierling 
Sorbus torminalis   Elsbeere 
Tilia cordata    Winterlinde 
Tilia platyphyllos   Sommerlinde 
 
Hinweis: Ein Mindestabstand zu Straßen sowie angrenzenden landwirtschaftlichen und 

privaten Grundstücken muss gemäß Nachbarrecht bzw. RPS eingehalten wer-
den (siehe dazu Hinweis H.9 „Grenzabstände mit Pflanzungen“). 

 
 

P.14 Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 
 
Die im Plan als einzelne oder flächenhafte Pflanzbindung festgesetzten Gehölze sind dauer-
haft zu erhalten. Eine Rodung oder stark eingreifende Schnittmaßnahmen sowie sonstige 
Beeinträchtigungen der Krone, des Stammes oder des Wurzelbereiches sind unzulässig, so-
weit sie nicht zum Erhalt der Gehölze fachlich erforderlich sind. Es sind Schutzmaßnahmen 
(z. B. Bauzaun) zu treffen. Ablagerungen sind unzulässig. 
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O ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Der Satzung über die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Herrenweg III“ liegen 
zugrunde: die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 sowie die Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in den zum Zeitpunkt des Satzungsbe-
schlusses gültigen Fassungen. 
 
 

O.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
Die Verwendung von grell leuchtenden bzw. reflektierenden Farben und Material für Außen-
wände ist unzulässig. 
 
 

O.2 Dachform, Dachneigung, Dachdeckung, Dachbegrünung 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
Für die Hauptgebäude sind gleichseitig geneigte Satteldächer, Walmdächer, Krüppelwalm-
dächer, Pultdächer und versetzte Pultdächer zulässig. 
Bei reinen Pultdächern muss die Dachneigung zwischen 10° bis 28° betragen. Die übrigen 
Dächer sind mit einer Dachneigung von 22° und 48° auszuführen.  
 
Dächer von Garagen, Nebengebäuden und untergeordneten Bauteilen können allgemein als 
Flachdach ausgeführt werden. Flachdächer von Garagen sind, soweit diese nicht als Ter-
rasse genutzt werden, extensiv zu begrünen. 
 
Die Dacheindeckungen haben mit roten, braunen oder anthrazitgrauen Ziegeln oder Dach-
steinen zu erfolgen. Zulässig sind auch in einem untergeordneten Maß Dacheindeckungen 
auch Glas und metallfarbene Materialien wie Kupfer und Titanzinkbleche. Zwischen 10° und 
28° Dachneigung sind Glas und metallfarbene Bleche allgemein zulässig. 
 
Solar- und Photovoltaikanlagen auf und innerhalb der Dachhaut sowie Dachbegrünungen 
sind allgemein zulässig. 
 
 

O.3 Dachaufbauten und Zwerch- oder Querbauten 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 
 
Dachaufbauten (Dachgauben) sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
 
• Breite einzelner Dachgauben nicht mehr als 1/3, mehrere bis max. 1/2 der Gebäudelänge 
• Abstand zum Ortgang mindestens 2,0 m 
• Firsthöhe mindestens 1,0 m unter dem Hauptfirst. 
 
Zwerchbauten sind unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 
 
• Breite nicht mehr als 1/3 der Gebäudelänge 
• Abstand zur seitlichen Gebäudekante mindestens 1,0 m 
• Firsthöhe mindestens 0,5 m unter dem Hauptfirst. 

 
Hinweis: Für die Eindeckung, Dachneigung und Dachform von Zwerchbauten und Dach-

aufbauten werden keine Festsetzungen getroffen. 
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O.4 Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Die öffentlichen Verkehrsflächen schließen gegen die Baugrundstücke mit einheitlichen Be-
grenzungssteinen ab. Als Einfriedigungen und Stützmauern zu den öffentlichen Verkehrsflä-
chen sind zulässig: 
 
• Drahtzäune mit davorliegender Gehölzanpflanzung oder Holzzäune mit senkrechter Lat-

tung, Zaunhöhe max. 1,0 m 
• geschnittene Hecken, Höhe max. 1,0 m 
 
Generell sind Stützmauern bis 1,00 m Höhe zulässig. 
Sockelmauern sind generell unzulässig. Gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen ist mit Ein-
friedigungen ein Abstand von mind. 0,5 m einzuhalten. 
 
Aus ökologischen Gründen sind Immergrüne Anpflanzungen, wie z. B. Thuja, Kirschlorbeer 
an der Grundstücksgrenze zu öffentlichen Verkehrsflächen und zur freien Landschaft, nicht 
zulässig. 
 
Stützmauern sind in Trockenbauweise mit Naturstein zu erstellen. 
 
 

O.5 Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser (Zisternen) 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Das anfallende Dachflächenwasser darf nur über eine Zisterne mit Retentionsvolumen abge-
leitet werden. Der Einbau einer Zisterne auf privatem Baugrundstück mit mind. 3 m3 Rück-
haltevolumen und Abflussdrossel ist vorgeschrieben. Das Rückhaltevolumen muss sich 
nach jedem Niederschlagsereignis selbstständig entleeren. Der Ablauf der Zisterne muss an 
den Regenwasserkanal angeschlossen werden. 
 
Bei Installation einer Regenwassernutzungsanlage / Brauchwasseranlage ist die geltende 
DIN 1989 einzuhalten. Die regelmäßige Kontrolle und Wartung sowie der Betrieb der Anlage 
obliegt dem jeweiligen Eigentümer. 
 
Hinweis: Eine Systemskizze ist als Anhang beigefügt. 
 
 

O.6 Aufschüttungen und Abgrabungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 7 LBO) 
 
Aufschüttungen und Abgrabungen sollen auf ein betriebsbedingt notwendiges Maß be-
schränkt werden. Aus diesem Grund werden Veränderungen der bestehenden Gelände-
oberfläche, abweichend von den Festsetzungen der LBO, ab 1,0 m Höhe der Verfahrens-
pflicht unterzogen. 
 
 

O.7 Zahl der Stellplätze 
(§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO) 
 
Je Wohnung sind zwei Stellplätze herzustellen. Der Garagenvorplatz (Stauraum) ist als 
Stellplatz nicht anrechenbar. 
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O.8 Garagenvorplätze 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 
 
Pkw-Stellplätze und die Garagenzufahrten sind mit wasserdurchlässigen Belägen wie Ra-
sengittersteinen oder ähnlichem auszuführen. 
 
 

O.9 Außenantennen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 
 
Das Anbringen von mehr als einer Außenantenne pro Grundstück ist unzulässig. 
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H HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

H.1 Bodenfunde 
 
Bei Durchführung der Planung können bisher unentdeckte Funde entdeckt werden. Diese 
sind unverzüglich der Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der Fund 
und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverän-
dertem Zustand zu erhalten, sofern die Denkmalschutzbehörde oder das Regierungspräsi-
dium Stuttgart mit einer Verkürzung der Frist nach § 20 DSchG nicht einverstanden ist. 
 
 

H.2 Altlasten und Altablagerungen 
 
Sofern bisher unbekannte altlastenverdächtige Flächen/Altlasten oder Verunreinigungen des 
Bodens, des Oberflächenwassers oder des Grundwassers mit umweltgefährdenden Stoffen 
im Zuge der Ausführung von Bauvorhaben festgestellt werden, muss das Bau- und Umwelt-
amt beim Landratsamt unverzüglich unterrichtet werden. Weitergehende Maßnahmen sind 
dann in Abstimmung mit dem Bau- und Umweltamt unter Begleitung eines Ingenieurbüros 
für Altlasten und Schadensfälle durchzuführen. 
 
 

H.3 Bodenschutz 
 
Gemäß § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist anfallendes Bodenma-
terial entsprechend seiner Eignung einer Verwertung im Bereich des Plangebietes zuzufüh-
ren (Erdmassenausgleich). Der Erdmassenausgleich ist zu prüfen und im Zuge der Planung 
zu berücksichtigen (Festlegung von Straßen und Gebäudeniveaus). Sollte ein Erdmassen-
ausgleich nach erfolgter Prüfung nicht bzw. nicht vollständig möglich sein, sind für die nicht 
verwendbaren Aushubmassen entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten einzuplanen. 
 
Auffüllungen außerhalb des Plangebietes bedürfen in jedem Fall einer Genehmigung durch 
das Bau- und Umweltamt. Dem Bau- und Umweltamt bleibt vorbehalten, auf Kosten des An-
tragstellers, Bodenproben des Bodenmaterials entnehmen und chemisch-analytisch untersu-
chen zu lassen. 
 
Eine gutachterliche Bewertung des anstehenden Bodens am Ausbauort, entsprechend den 
Vorgaben der „Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als 
Abfall eingestuftem Bodenmaterial“ (VwV-Boden), hinsichtlich einer Verwertung des u. a. bei 
den Erschließungs- und Gründungsarbeiten anfallenden Aushubmaterials außerhalb des 
Baugebietes bietet sich insbesondere im Zusammenhang mit einer eventuell stattfindenden 
hydrogeologischen Erkundung des Untergrundes an. 
 
Generell gelten bei Aushubarbeiten und Bodenbewegungen die Vorgaben der DIN 19731. 
Vor Ausbau der abzutragenden Bodenschichten ist der Pflanzenaufwuchs auf der Fläche zu 
entfernen. Der Ober- und Unterboden ist getrennt auszubauen. Erdbauarbeiten dürfen nur 
bei trockener Witterung und geeignetem Feuchtezustand des Bodens erfolgen. Unbedeckter 
Boden darf nicht mit Radfahrzeugen befahren werden. Falls der Boden zwischengelagert 
wird, ist er zum Schutz vor Verdichtung und Vernässung aufzuhalden (max. Mietenhöhe 
Oberboden 2 m). 
 
 

H.4 Baugrund/Geologie 
 
Es wird empfohlen, die Gewährleistung der Standsicherheit auf den Baugrundstücken durch 
individuelle Bodengutachten klären zu lassen und im Zusammenhang mit der Baugrunder-
kundung auch eine gutachterliche Äußerung zur oberflächennahen Grundwassersituation 
auf dem Baugrundstück bis 2 m unter der Baugrubensohle einzuholen, um ein unerwartetes 
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Anschneiden von Grundwasser und damit einhergehende Verzögerungen beim Bau zu ver-
meiden. 
 
 

H.5 Grundwasser 
 
Falls eine Wasserhaltung notwendig wird, muss diese wasserrechtlich behandelt werden. 
Die dazu benötigten Unterlagen sind vorab mit dem Landratsamt – Bau- und Umweltamt ab-
zustimmen. Eine vorübergehende Grundwasserableitung ist nach Zustimmung der unteren 
Wasserbehörde höchstens für die Dauer der Bauzeit erlaubt. 
 
Zur Prüfung, ob durch die vorgesehene Bebauung in das Grundwasser eingegriffen wird und 
um somit ein unerwartetes Anschneiden von Grundwasser und damit einhergehende Verzö-
gerungen bei Bauvorhaben zu vermeiden, wird empfohlen Aussagen über die hydrogeologi-
schen Untergrundverhältnisse im Plangebiet einzuholen (z. B. im Zuge von Baugrunderkun-
dungen) und eine Fertigung dem Landratsamt – Bau- und Umweltamt zuzuleiten. 
In diesem geotechnischen Gutachten sollte die oberflächennahe Grundwassersituation bis 
2 m unter der Baugrubensohle beschrieben werden. Insbesondere sollten darin Angaben 
über die Tiefe, die Art (Schicht- oder Porengrundwasser) und ggf. die ungefähre Menge des 
Grundwassers sowie Angaben zur Reichweite der Grundwasserabsenkung und Empfehlun-
gen zur Bauausführung in Abhängigkeit von der geplanten Entwässerung enthalten sein. 
 
Wird im Zuge der Baumaßnahme unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Arbei-
ten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und das Landratsamt zu 
benachrichtigen. 
 
 

H.6 Oberflächenwasser 
 
Bei Starkregen und Schneeschmelze kann Oberflächenwasser vom Baugebiet selbst und 
den Außenflächen in das Baugebiet einströmen. Um Beeinträchtigungen insbesondere der 
Untergeschossräume zu verhindern, sollen Lichtschächte und Kellerabgänge entsprechend 
überflutungssicher ausgebildet werden. 
 
 

H.7 Verkehrsflächen 
 
Bei den im Plan dargestellten Verkehrsflächen handelt es sich um Bruttoflächen (inklusive 
Randsteine). Sie sind als Richtlinie zu verstehen. Es wird darauf hingewiesen, dass entspre-
chend § 126 Abs. 1 und 2 BauGB die Eigentümer angrenzender Grundstücke das Anbringen 
von Beleuchtungskörpern und deren Leitungen sowie Kennzeichen und Hinweisschilder auf 
ihren Grundstücken zu dulden haben. Die Eigentümer sind im Vorfeld zu benachrichtigen. 
 
 

H.8 Landwirtschaft 
 
Das Baugebiet grenzt an landwirtschaftlich geprägtes Gebiet an. Insofern sind ortsübliche 
Staub-, Geruchs- und Lärmemissionen, die bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der 
umliegenden Flächen entstehen, von den Personen im zukünftigen Plangebiet hinzuneh-
men. Die Zufahrt zu den umliegenden landwirtschaftlichen Flächen und deren Bewirtschaf-
tung wird auch während der Bauzeit in vollem Umfang gewährleistet. 
 
 

H.9 Grenzabstände mit Pflanzungen 
 
Gemäß Nachbarrechtsgesetz für Baden-Württemberg ist mit Gehölzpflanzungen zu angren-
zenden Grundstücken ein Grenzabstand einzuhalten, gemessen ab Mitte Pflanze bzw. 
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Stamm. Die genauen Vorgaben sind dem „Gesetz über das Nachbarrecht“ des Landes Ba-
den-Württemberg zu entnehmen. 
 
Die Grenzabstände können in Abhängigkeit des Status (z. B. Innerortslage, landwirtschaft-
lich genutzte Grundstücke, landwirtschaftlich nicht genutzte Grundstücke, Gewässereinstu-
fung) der Nachbargrundstücke variieren. Für Pflanzungen an oberirdischen Gewässern sind 
die Regelungen zum Gewässerrandstreifen nach § 38 Abs. 4 WHG in Verbindung mit § 29 
Abs. 2 WG zu beachten. Zu öffentlichen Straßen sind zwar gemäß Nachbarrechtsgesetz 
keine Abstände einzuhalten, jedoch müssen hier die Vorgaben der „Richtlinie für passiven 
Schutz an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesysteme“ (RPS) beachtet werden. Dort sind Ab-
stände geregelt, die in Abhängigkeit u. a. von der zulässigen Geschwindigkeit und dem Ge-
ländeprofil variieren. Die Abstände sind der RPS zu entnehmen. 
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VERFAHRENSVERMERKE 

VERFAHRENSVERMERKE 
 
 
Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB) am 17.01.2019 
 
Auslegungsbeschluss am 19.05.2021 
 
Ortsübliche Bekanntmachung (§ 3 Abs. 2 BauGB) am 04.06.2021 
 
Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) vom 21.06. bis 21.07.2021 
 
Erneuter Auslegungsbeschluss am 31.08.2023 
 
Erneute Ortsübliche Bekanntmachung (§ 3 Abs. 2 BauGB) am 22.09.2023 
 
Erneute Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) vom 04.10. bis 06.11.2023 
 
Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) am 23.11.2023 
 
Ortsübliche Bekanntmachung/Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB) am 08.12.2023 
 
 
 
AUFGESTELLT AUSGEFERTIGT 
 

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungspla-
nes mit seinen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschrif-
ten durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text mit den 
hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderates 
übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 

 
Wolpertshausen, Wolpertshausen, 
den 31.08.2023 den 24.11.2023 
 
 
 
gez. .............................. 
Silberzahn Silberzahn 
(Bürgermeister) (Bürgermeister) 
 
 
Landratsamt Schwäbisch Hall – Fachbereich Kreisplanung, Stand 23.11.2023 
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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG 

(Anmerkung: Wird nach Satzungsbeschluss ergänzt) 


